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Revision privater Gestaltungsplan <<BalsbergD
- Genehmigung

Stadt Kloten

r-ase Flurgebiet Balsberg; zwischen den Gebieten Hardacker (auf Opfikoner Stadtgebiet) und

Neubrunnen bzw. der Schaffhauserstrasse und S-Bahnstrecke der 57; Grundstücke Kat.-
Nrn. 3335, 3061, 4052 ,4784,3027,3089, 31 96,4724,4729,4783,4785,3336, 4731,
4723,3337, 4721 , 4728, 31 97, 3028, 4051 , 4865, 31 95, 3338, 4A48, 4049, 4050, 4473,
4790, 31 05, 4866 und 4867

Situationsplan Mst. 1:1000 vom 30. Oktober 2022

Plan Höhenbe$renzungslinien Sektor A vom 30. Oktober 2022

Gestaltungsplanvorschriften (GPV) vom 30. Oktober 2022

Bericht nach Art. 47 RPV vom 30. Oklober 2O22

Bericht zu den Einwendungen vom 30. Oktober 2022

Sachverhalt
Antass und Zietserzuns lm Jahr 1982 wurde der private Gestaltungsplan iiBalsberg" festgesetzt und im Folgejahr

der ptanung vom Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigt. Eine erste Uberarbeitung des Gestal-
tungsplans war 1989 notwendig. lm Jahre 2015 identifizierten verschiedene Grundeigen-
tümerschaften nachfol genden Anpassungsbedarf für den Gestaltungsplan :

Die städtebaulich markant an der Schaffhauserstrasse liegenden Grundstücke
Kat.-Nrn. 3061, 4051 und 4052 bilden zusammen mit der zwischenzeitlich gegenüber
auf dem Grundstück Kat.-Nr. 3031 entstandenen Überbauung das Potenzial, ein Tor
zur Stadt Kloten zu bilden. Diesem Umstand soll mit einer adäquat hierauf reagieren-
den Überbauung im Sektor A Rechnung getragen werden.

Die im Gestaltungsplan vorgeschriebenen Erschliessungsachsen für die Grundstücke
Kat.-Nrn. 3061 und 4052 sind aufgrund baulicher Veränderungen nicht mehr möglich:
lm Gestaltungsplan ist geregelt, dass die Zufahrt ab der Staatsstrasse Schaff-
hauserstrasse (Anlieferung) bzw. ab dem auf Gebiet der Stadt Opfikon liegenden
Grundstück Kat.-Nr. 6160 (Parkgarage / Beschäftigte) zu erfolgen hat. Die Erschlies-
sung muss daher im Gestaltungsplan neu festgelegt werden.

Die Situation betreffend Lärmimmissionen hat sich entlang der Schaffhauserstrasse
deutlich verändert. Der Gestaltungplan muss in den Sektoren A und B und einem Teil
des Sektors C auf diese Situation reagieren.
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lm Sektor A sollen die Mantellinien angepasst werden, da diese eher für Dienstleis-
tungsbetriebe / Bürogebäude statt für qualitativ hochstehendes Wohnen geeignet
sind.

Um die ldee eines städtebaulichen Eingangstors an der Schaffhauserstrasse im Sektor A
weiterzuentwickeln,,wurde 2017 ein Studienverfahren durchgeführt. Das Ziel war, ein
Richtprojekt für die Überarbeitung des Gestaltungsplans im Sektor A zu erhalten.

Mit der vorliegenden Revision des privaten Gestaltungsplans "Balsberg>, sel;sn die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen geschaffen werden, um die Qualitäten des Studienprojekts
für die Sektoren A und B grundeigentümerverbindlich zu sichern. Zusätzlich sollen Vor-
schriften, die den gesamten Gestaltungsplanperimeter betreffen, gemäss dem oben be-
sch riebenen Anpassungsbedarf aktualisiert werden.

Allgemeinverbindtichkeit Private Gestaltungspläne werden durch die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
aufgestellt. Sie können allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn ihnen die Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer zustimmen, denen mindestens zwei Drittel der einbe-
zogenen Flächen gehören und wenn keine schutzwürdigen lnteressen verletzt werden
(vgl. S 85 Abs.2 PBG).

Die Stadt Kloten bestätigt im Protokoll des Gemeinderatsbeschlusses vom 6. Juni 2023,
dass die Aufstellung der Revision des Gestaltungsplans durch die Grundeigentümer per
30. Oktober 2O22 mil der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der Flächen im Gestal-
tungsplanperimeter erfolgt ist und dass keine schutzwürdigen lnteressen der anderen
Grundeigentümerschaften verletzt werden. Diese Allgemeinverbindlichkeitserklärung war
jedoch nicht Gegenstand des Dispositivs im Gemeinderatsbeschluss.

Damit die Allgemeinverbindlichkeitserklär'ung gemäss $ 85 Abs. 2 PBG von Dritten ange-
fochten werden kann, muss sie im Dispositiv des Stadtrats- und Gemeinderatsbeschlus-
ses als separater Punkt explizit beschlossen werden.

Aus diesem Grund wurde der Gemeinderat aufgefordeft, den Gemeinderatsbeschluss
vom 6. Juni 2023 aufzuheben und durch einen neuerlichen, im Dispositiv mit der Allge:
mei nverbi ndlich keitserklärung ergänzten Antrag zu ersetzen.

zustimmung Der Gemeinderat Kloten stimmte mit Beschluss vom 2. April 2O24 dem privaten Gestal-
tungsplan "Balsberg" sowie seiner Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu. Gegen diesen
Beschluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Bülach vom
13. Mai 2024 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 24. Juni 2024 beslätigt die
Stadt Kloten, dass die Frist für das Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss un-
benutzt abgelaufen ist und beantragt die Genehmigung der Vorlage.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.
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B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung Der Gestaltungsplanperimeter umfasst Grundstücke mit einer Gesamtfläche von

der Vortage 83'555 m2. lm Rahmen der Revision des Gestaltungsplans werden verschiedene Anpas-
sungen an den Gestaltungsplanvorschriften (GPV)vorgenommen. Beim Situationsplan
ergeben sich in erster Linie Anderungen in den Sektoren A, B und H (neue Mantellinien
bzw. geänderte Baubereiche).

Der Gestaltungsplanperimeter befindet sich gemäss kantonalem Richtplan innerhalb des
Siedlungsgebiets. Der Gestaltungsplan setzt die Vorgaben des kantonalen Raumord-
nungskonzepts um, indem er eine Entwicklung eines zentral gelegenen Gebiets unter.
stützt bzw. förded. Das Gebiet des Gestaltungsplans befindet sich grossmehrheitlich in-
nerhalb der Abgrenzungslinie (AGL). ln den Gestaltungsplanunterlagen wird dargelegt,
dass die zulässige Bruttogeschossfläche mit der Revision des Gestaltungsplans nicht er-
höht wird und somit die Vorgaben des kantonalen Richtplans eingehalten werden, wo-
nach innerhalb der AGL grundsätzlich keine zusätzlichen Wohnnutzungsreseruen ge-
schaffen werden dürfen. Mil der Revision des Gestaltungsplans wird auch die richtplaneri-
sche Zielsetzung umgesetzt, innerhalb der Abgrenzungslinie die zeitgemässe Erneuerung
und die qualitative Aufwertung des Wohnungsbestandes aktiv zu fördern. Dies wird unter
anderem durch die zusätzlichen Vorgaben zur Umgebungsgestaltung erreicht.

Der Gestaltungsplan erfüllt die Vorgaben der regionalen Richtplanung. Er sichert einen
minimalen Arbeits- bzw. Wohnanteilvon je mindestens2S"/o im Bereich des regionalen
Mischgebiets entlang der Schaffhauserstrasse. Zudem setzt er die regionalen Dichtevor-
gaben (sowohl in Sachen der baulichen Dichte als auch der Nutzungsdichte) um.

wesenriche ln der Revision des privaten Gestaltungsplans "Balsberg" vysl6en konkret folgende An-
Festlegungen und päSSUflgen VOrgenOmmen:

Vorschriften

. Neue Mantellinien in den Sektoren A und B sowie Anpassung der jeweiligen Gebäude-
höhen (inkl. Definition einer minimalen Höhe der als Lärmriegel wirkenden Bebauung
entlan g de r Schaff hauserstrasse)

- Verkehrstechnischen Erschliessung für Sektor A neu ab der Strasse "Am Balsberg"
. und nicht mehr ab der Schaffhauserstrasse respektive dem ehemaligen "Personal-

parkplatz Swissai r Zentralvenrualtung'
- Lärmschutzvorgaben für die Sektoren A und B sowie eines Teils des Sektors C
- Bereiche für oberirdische Besucherparkplätze für Sektor A
- Einführung der Pflicht zur Durchführung eines Wettbewerbsvedahrens in den Sektoren

AundB
- Neue Vorgaben betreffend Energiestandard (Minergie Standard oder gleichwertiges

Label)
Vergrösserung des Anordnungsspielraums der Mantellinien bei noch nicht überbauten
Grundstücken.

- Anpassung der Mantellinien an die tatsächlich gebauten Gebäude und Ersatz der teil-
weise nicht nachvollziehbaren Vermessungen du rch Koordinatenpu n kte.

- Regelung betreffend Nutzung von Sektor K und den darauf angeordneten Gebäuden
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- Streichung des Rechts der Stadt Kloten, einen Kindergarten im Gestaltungsplanperi-
meter zu erstellen. Die freiwerdende Bruttogeschossfläche (528 m2) kann, zusammen
mit einer zusätzlichen Baute im Umfang von 330 m2 Bruttogeschossfläche, in einer
neu formulierten Mantellinie im Sektor H konsumied werden.

- Neuformulierung der Anforderungen an die Umgebung, falls ihre Gestaltung über ein
Wettbewerbsvedahren ermittelt wird.

Ersebnis der Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 9. April 2021 und 18. Juli 2022
Genehmisungsprüfung gestellten Auflagen und Empfehlungen wurde grundsätzlich entsprochen. lm Sinne der

Vollständigkeit im Genehmigungsprozess sind folgende Anmerkungen notwendig:

Attikageschosse:
Nach Art. 1 Abs. 3 GPV ist gemäss übergeordnetem kantonalen Recht die bis zum
28. Februar 2017 geltende "historische" Fassung des Planungs- und Baugesetzes
(PBG) vom 1 . Juli 2015 massgebend. ln der somit massgeblichen PBG-Version sind
Attikageschosse begrifflich nicht geregelt. ln $ 49a Abs. 2 PBG wurden Attikage-
schosse umschrieben als "Dachgeschosse über Flachdächern". Der Begriff des Atti-
kageschosses wird erst mit der Einführung der harmonisierten Baubegriffe im PBG
abschliessend und neu definiert. Nichtsdestotrotz wird in den GPV nun von Attikage-
schossen gesprochen. Dieser Begriff wurde jedoch mit der Revision nicht neu einge-
führt, sondern von den ursprünglichen Gestaltungsplanvorschriften übernommen. ln
der Umsetzung des Gestaltungsplans bzw. in dessen Anwendung ist es nun aber
wichtig, dass nicht die Begriffsdefinition des Attikageschosses gemäss (neuemD
PBG zur Anwendung gelangt. Es ist demnach im vorliegenden Fall so, dass Attikage-
schosse traufseitig unterhalb einer Profillinie liegen müssen, die ab dem Schnittpunkt
zwischen der Dachfläche (des obersten Vollgeschosses) und der dazugehörigen
Fassade in einem Winkelvon 45" verläuft. An den Giebelseiten findet diese Rege-
lung in Anlehnung an die Bauweise von Schrägdachbauten keine Anwendung. Aul
den Giebelseiten dürfen Attikageschosse innerhalb des Gestaltungsplanperimeters
somit fassadenbündig erstellt werden.

Besondere Gebäude:
lnfolge einer Einwendung wurde nach'der öffentlichen Auflage in Art. 7 GPV ergänzt,
dass besondere Gebäude sowie abstarrdsfreie Gebäude und Gebäudeteile nicht an
die Mantellinien gebunden sind und diesbezüglich die jeweils gültigen gesetzlichen
Vorschriften gelten, sofern die eingezeichneten Mantellinien nicht ein Näherbauen an
die nachbarliche Grenze erlauben. Dieser Ergänzung stehen keine schriftlich festge-
haltenen, übergeordneten Vorgaben aus Richtplan und PBG entgegen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass diese Ergänzung im Einzelfallzu Konflikten mit Art. 8 (Umge-
bung) und 9 (Spiel- und Ruheflächen) GPV führen kann. Aus qualitativen Überlegun-
gen ist darauf zu achten, dass Freiflächen nicht grossflächig unterbaut (u.a. zur Er-
möglichung von geeigneten Wachstumsbedingungen für Bäume) bzw. mit mehreren
besonderen Gebäuden belegt werden. Es wird somit im Bewilligungsverfahren zu
klären sein, wie sich die Ergänzung in Art. 7 GPV zu Art. 8 und 9 GPV verhält.

Kosten für Unterhalt, Erneuerung und Betrieb
Gemäss Art. 12 Abs. 3 GPV werden die Kosten für Unterhalt, Erneuerung und Be-
trieb der Privatstrasse (Kat.-Nrn. 4473 und 4050) durch die Anstösser im Verhältnis
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der mit Wohnungen realisierten BGF getragen. Beidiesem Artikel handelt es sich
nicht um eine Bestimmung zu den baulichen Möglichkeiten im Gestaltungsplanperi-
meter, sondern um eine Feststellung, wie die Kosten verteilt werden. Eine solche
Aussage gehörl grundsätzlich nicht in die GPV und wäre auf privatrechtlicher Basis
zu regeln. Da die Eigentümer der fraglichen Privatstrasse infolge der Werkeigentü-
merhaftung nach Obligationenrecht ohnehin für den Unterhalt der Strasse zuständig
sind und die GPV-Bestimmung im Rahmen der Vorprüfung nicht beanstandet wurde,
wird Art. 12 Abs. 3 GPV als genehmigungsfähig eingestuft.

G. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG). Diejenigen Grundeigentümerschaften,
welche den Gestaltungsplan unterzeichnet haben (unter Vorbehalt der Kostenauflage ge"

mäss Dispositiv ll), und die Stadt Kloten sind durch die Genehmigung nicht beschwert.
Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht den anderen Grundeigentümerschaften
(ohne Unterschrift), weiteren betroffenen Privaten sowie Verbänden der Rekurs offen
(SS 338a f. PBG). Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Stadt
Kloten zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen

Gestützt auf $ 4 und $ 9 der Gebührenordnung für Venrualtungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

Der private Gestaltungsplan "Balsberg", welchem der Gemeinderat Kloten mit Be-
schluss vom 2. April2024 zugestimmt und gestützl auf $ 85 Abs. 2 PBG als allge-
meinverbindlich erklärt hat, wird genehmigt.

Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1'742.60 (106 528/83100.40.200)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv ll dieser Ver4ügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Die angefochtene Vedügung ist beizulegen oder genau
zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

lV. Die Stadt Kloten wird eingeladen

Dispositiv lsowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zsver-
öffentlichen;

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen;
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nach Rechtskraft die lnkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg. der Publikation mitzuteilen;

den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster)
nachführen zu lassen.

V. Mitteilung an

Stadt Kloten (unter Beilage von 20 Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation)

Beltopo lmmobilien AG, Schatfhauserstrasse 104, 8152 Glattbrugg
(Rechnungsadressatin)

Amt für
Raumentwicklun

'/ERSENDET 
AM 1 3, AlJ6.2O?l.

Fur



Hxernplar der Gemeinde

KANTON ZÜRICH

STADT KLOTEN

TEILREVISION PRIVATER

GESTALTU NGSPLAN BALSBERG

Von den Grundeigentümer festgesetzt am 1. Oktober 1982

Von den Grundeigentümern revidiert und festgesetzt am 10. Oktober 1989

Von den Grundeigentümern revidiert und festgesetzt am 30. Oktober 2022

Vom Grossen Gemeinderat zugestimmt am 29. März 1983

Die Revision durch den Gemeinderat festgesetzt am 6. Juni 2023

Der Präsident Die Ratssekretärin

Marc Denzler ne Tanner

Von der Baudirektion genehmigt mit BDV Nr. / am t.3,.Aug'

ß-6)qlß

Stand 30. 1 0 .2022_für Festsetzung
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Unterschriften der Grundeigentümer

Erbgemeinschaft Gottfried Gerber .............................................................

Beltopo Immobilien AG, Glattbrugg .............................................................

Bär-Gerber Katharina Elisabeth, Aarau .............................................................

 

Bucher Josef Peter, Bucher-Braun Alice Klara, Kloten .............................................................

Gerber Gottfried Heinrich, Kloten .............................................................

Gerber Verena Magdalena, Kloten .............................................................

Habitat 8000 AG, Zürich .............................................................

Immobilien Anlagestiftung Turidomus, Zürich .............................................................

Industrielle Betriebe Kloten AG, Kloten .............................................................

Logis Suisse AG, Baden .............................................................

Politische Gemeinde Kloten, Kloten .............................................................

Miteigentum "Am Balsberg 63" Kloten:

  - T.B. Blum und M. M. Ivone, Pfäffikon .............................................................

  - M.G. Filippi und A. Filippi, Kloten .............................................................

  - W.W Zgraggen und A.M. Zgraggen, Kloten .............................................................

  - B. Hartmann, Kloten .............................................................

White Bear Anna Barbara, West Hobart, Australien .............................................................
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Die Eigentümer im Gebiet Balsberg nämlich 
 
 

Bär-Gerber Katharina Elisabeth, Dammweg 71, Aarau 
Grundstück Kat. Nr. 3335 

Beltopo Immobilien AG, Glattbrugg 
Grundstück Kat. Nr. 3061 

Beltopo Immobilien AG, Glattbrugg 
Grundstück Kat. Nr. 4052 

Bucher Josef Peter, Bucher-Braun Alice Klara, Am Balsberg 61, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4784 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3027 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3089 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3196 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4724 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4729 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4783 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4785 

Gerber Gottfried Heinrich, Am Balsberg 65, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3336 

Gerber Gottfried Heinrich, Am Balsberg 65, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4731 

White Bear Anna Barbara, 48 Lochner Street, West Hobart, Tasmanien, Australien 
Grundstück Kat. Nr. 4723 

Gerber Verena Magdalena, Am Balsberg 69, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3337 

Gerber Verena Magdalena, Am Balsberg 69, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4721 

Gerber Verena Magdalena, Am Balsberg 69, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4728 

Habitat 8000 AG, Limmatstrasse 107, Zürich 
Grundstück Kat. Nr. 3197 

Immobilien Anlagestiftung Turidomus, Obstgartenstrasse 19, Zürich 
Grundstück Kat. Nr. 3028 

Immobilien Anlagestiftung Turidomus, Obstgartenstrasse 19, Zürich 
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Grundstück Kat. Nr. 4051 

Immobilien Anlagestiftung Turidomus, Obstgartenstrasse 19, Zürich 
Grundstück Kat. Nr. 4865 

Industrielle Betriebe Kloten AG, Flughafenstrasse 25, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 3195 

Logis Suisse AG, Haselstrasse 16, Baden 
Grundstück Kat. Nr. 3338 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4048 

Politische Gemeinde Kloten, Kirchgasse 7, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4049 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4050 

Erbengemeinschaft Gottfried Gerber, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4473 

Miteigentum „Am Balsberg 63“  
- T.B. Blum und M. M. Ivone,  
- M.G. Filippi und A. Filippi, Kloten 
- W.W Zgraggen und A.M. Zgraggen, Kloten 
- B. Hartmann, Kloten 

Am Balsberg 63, Kloten 
Grundstück Kat. Nr. 4730 

White Bear Anna Barbara, 48 Lochner Street, West Hobart, Tasmanien, Australien 
Grundstück Kat. Nr. 3105 

White Bear Anna Barbara, 48 Lochner Street, West Hobart, Tasmanien, Australien 
Grundstück Kat. Nr. 4866 

White Bear Anna Barbara, 48 Lochner Street, West Hobart, Tasmanien, Australien 
Grundstück Kat. Nr. 4867 

 
 
revidieren, gestützt auf § 85 ff. des kantonalen Planungs- und 
Baugesetzes, die nachstehenden Artikel des privaten Gestaltungs-
plans "Balsberg" 
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Unterschriften der Grundeigentümer: „Siehe Unterschriftenblatt der Eigentümer“ 
 
Erbgemeinschaft Gottfried Gerber ...................................................... 
 
 
 
Beltopo Immobilien AG, Glattbrugg ...................................................... 
 
 
 
Bär-Gerber Katharina Elisabeth, Aarau ...................................................... 
 
 
 
Bucher Josef Peter, Bucher-Braun Alice Klara, Kloten ...................................................... 
 
 
 
Gerber Gottfried Heinrich, Kloten ...................................................... 
 
 
 
Gerber Verena Magdalena, Kloten ...................................................... 
 
 
 
Habitat 8000 AG, Zürich ...................................................... 
 
 
 
Immobilien Anlagestiftung Turidomus, Zürich ...................................................... 
 
 
 
Industrielle Betriebe Kloten AG, Kloten ...................................................... 
 
 
 
Logis Suisse AG, Baden ...................................................... 
 
 
 
Politische Gemeinde Kloten, Kloten ...................................................... 
 
 
 
Miteigentum "Am Balsberg 63" Kloten: 
 

- T.B. Blum und M. M. Ivone, Pfäffikon ...................................................... 
 
 

- M.G. Filippi und A. Filippi, Kloten ...................................................... 
 
 

- W.W Zgraggen und A.M. Zgraggen, Kloten ...................................................... 
 
 

- B. Hartmann, Kloten ...................................................... 
 
 
White Bear Anna Barbara, West Hobart, Australien   ...................................................... 
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Synoptische Darstellung der geltenden Fassung der Vorschriften vom 10. Oktober 1989 und der Vorlage „Teilrevision 2022“ 
 
 

Geltende Fassung vom 10. Oktober 1989 Vorlage Teilrevision 2022, Stand 30.Oktober 2022 

Art. 1 Geltungsbereich 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für das im zugehö-
rigen Übersichtsplan Massstab 1:2'500 bezeichnete Gebiet 
Balsberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 Geltungsbereich / Bestandteile 
 

1. Der private Gestaltungsplan besteht aus den vorliegenden 
„Gestaltungsplanvorschriften“ datiert 30. Oktober 2022, 
dem zugehörigen Plan „Gestaltungsplan Balsberg 1:1'000“ 
datiert 30. Oktober 2022 dem Spezialplan “Höhenbegren-
zungslinien Sektor A“ datiert 30. Oktober 2022. 
Der Plan „Situationsplan / Querprofile Sektor A“ 30. Oktober 
2022 hat nur orientierenden Charakter und ist nicht Be-
standteil der Festsetzung. 

2. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für das im zuge-
hörigen Übersichtsplan 1:2‘500 bezeichnete Gebiet Bals-
berg. 

3. Soweit die vorliegenden Bestimmungen nichts Abweichen-
des regeln, sind während der Gültigkeitsdauer des Gestal-
tungsplanes die jeweils gültige Bau- und Zonenordnung 
(BZO) der Gemeinde Kloten sowie das übergeordnete kan-
tonale und eidgenössische Recht massgebend. Beim über-
geordneten kantonalen Recht ist die bis zum 28. Februar 
2017 geltenden „historische“ Fassung des Planungs- und 
Baugesetzes (PBG) vom 1. Juli 2015 massgebend.  
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Geltende Fassung vom 10. Oktober 1989 Vorlage Teilrevision 2022, Stand 30.Oktober 2022 

 
 
Art. 2.1 Nutzung 
 
Die im Situationsplan 1:1'000, datiert Juli 1982. enthaltenen 
Angaben zur Nutzung sind verbindliche Bestandteile des Ge-
staltungsplans. 
 
Die Bruttogeschossfläche (BGF) der Sektoren A, B und des 
2-geschossigen Teiles von H darf nicht durch Übertragung 
aus einem anderen Sektor erhöht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2.2 Gebäudehöhe 
 
Die im Situationsplan eingetragenen Geschosszahlen dürfen 
nicht überschritten werden. Ausgenommen: Sollte wegen 
den Flughafen-Höhenbeschränkungen ein Geschoss nicht 
realisiert werden können, so kann die wegfallende Ausnüt-
zung bei anderen Gebäuden entweder gleichmässig verteilt 
oder durch Erhöhung um ein Geschoss kompensiert werden. 
 
 

Art. 2 Einträge im Situationsplan 1:1‘000 
 
Art. 2.1 Nutzung 
 

1. Die im „Gestaltungsplan Balsberg 1.1'000“, datiert 30. Ok-
tober 2022 enthaltenen Angaben zum Mass der Nutzung 
sind verbindliche Bestandteile des Gestaltungsplans und 
gehen dem Übersichtsplan 1:2'500 vor. 

2. Die Bruttogeschossfläche (BGF) der Sektoren A, B und des 
2-geschossigen Teiles von H darf nicht durch Übertragung 
aus einem anderen Sektor erhöht werden. 

3. Unter BGF wird die Summe der Grundflächen - welche sich 
in den Vollgeschossen eines Gebäudes befinden - verstan-
den. Anrechenbar sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder 
sonst dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür 
verwendbaren Räume in Vollgeschossen unter Einschluss 
der dazugehörigen Erschliessungsflächen und Sanitär-
räume samt inneren Trennwänden. Dach und Unterge-
schosse werden nicht an die BGF angerechnet. 

 
 
Art 2.2. Gebäudehöhe und Geschosszahl 
 

1. Die im „Gestaltungsplan Balsberg 1.1'000“, datiert 21. Mai 
2020 eingetragenen Geschosszahlen dürfen nicht über-
schritten werden.  

2. Sollte wegen der Flugsicherheitsbeschränkung ein Ge-
schoss nicht realisiert werden können, so kann die wegfal-
lende Ausnützung bei anderen Gebäuden entweder 
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Geltende Fassung vom 10. Oktober 1989 Vorlage Teilrevision 2022, Stand 30.Oktober 2022 

Über die erlaubte Geschosszahl hinaus ist die Errichtung ei-
nes Attikageschosses nur dort zulässig, wo der Situations-
plan ein solches zulässt. 
 
In den Sektoren A und B werden die zulässigen Gebäudehö-
hen wie folgt festgelegt: 
 

Sektor A Block A   461 M.ü.M.** 

  Block B   465 M.ü.M 
 
Sektor B Block C für Gewerbe 465 M.ü.M  
               für Wohnen  468 M.ü.M 
nach Revision 90:    463 M.ü.M 
 
Von dieser Höhenbeschränkung ausgenommen sind tech-
nisch notwendige Dachaufbauten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gleichmässig verteilt oder durch Erhöhung um ein Ge-
schoss kompensiert werden. 

3. Über die erlaubte Geschosszahl hinaus ist die Errichtung 
eines Attikageschosses nur dort zulässig, wo der Situati-
onsplan ein solches zulässt. 

4. Im Sektor A ist die Geschosszahl frei. Die maximale Gebäu-
dehöhe wird abschliessend durch den Spezialplan “Höhen-
begrenzungslinien Sektor A“ datiert 21. Mai 2020 definiert. 

5. Im Sektor A darf die maximale Gebäudehöhe von technisch 
bedingten Gebäudeteilen wie Kamine, offene Absturzsiche-
rungen und Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie 
durchstossen werden.   
Technisch bedingte Aufbauten - wie Lüftungszentralen oder 
Lift- und Treppenhauskerne - dürfen eine Grundfläche von 
maximal 60m2 pro Erschliessungskern nicht überschreiten. 
Solche technischen Aufbauten dürfen zudem, ab Oberkante 
Dach des Attikageschosses gemessen, nicht höher als 
3.00m sein. Auch dürfen sie ein 45o Profil - welches auf der 
Schnittlinie der Fassade und der Oberkante des fertigen 
Fussbodens des Attikageschosses gelegt wird - nicht 
durchstossen. 

6. Im Sektor B ist die Geschosszahl frei. Die maximale Gebäu-
dehöhe gemäss PBG darf 18.00m nicht überschreiten. 
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Art. 2.3 Nutzweise 
 
In allen baulich nutzbaren Sektoren ist nicht störendes Ge-
werbe gestattet, wobei der Anteil der gewerblich genützten 
Flächen in den Sektoren A + B gesamthaft höchstens 3/4, in 
allen übrigen Sektoren höchsten 1/3 der BGF betragen darf. 
 
In den Sektoren A + B ist es zudem gestattet, Geschäfts- und 
Bürogebäude des Handels- und Dienstleistungssektors zu 
errichten. 
 
 
Art. 2.4 Besondere Nutzungsanordnung 
 
In den Sektoren A und B dürfen in den Erdgeschossen längs 
der Schaffhauserstrasse aus Immissionsgründen keine Woh-
nungen eingerichtet werden, es sei denn, solche Erdge-
schosswohnungen würden durch technische und gestalteri-
sche Massnahmen ausreichend geschützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 3. Nutzweise 
 

1. In den Sektoren A, B und dem südlichen Teil des Sektors C 
(ESIII) ist – entsprechend dem Regionalen Richtplan vom 
14. Februar 2018 - Wohnnutzung und mässig störendes 
Gewerbe zulässig. Der Anteil an den gewerblich sowie für 
das Wohnen genutzten Flächen hat jeweils mindestens 
25% der BGF zu betragen. 

2. Ebenfalls gestattet ist es, in den Sektoren A, B und dem 
südlichen Teil des Sektors C Geschäfts- und Bürogebäude 
des Handels- und Dienstleistungssektors zu errichten. 

3. In den Punktbauten 2,3 und 4 des Sektors A ist nur Wohn-
nutzung zulässig. Entsprechend werden diese Bauten der 
Empfindlichkeitsstufe ES II zugeteilt. 

4. Wohnnutzung und nicht störendes Gewerbe ist in allen an-
deren baulich nutzbaren Sektoren gestattet. Der Anteil der 
gewerblich genützten Flächen darf gesamthaft höchstens 
1/3 der BGF betragen. 

5. Die bestehenden Ökonomiegebäude Nr. 156 und Nr. 344 
im Sektor K dürfen für Wohnzwecke und nicht störendes 
Gewerbe (z.B. Café, Werkstatt etc.) genutzt werden. Um- 
und Ersatzneubauten sind zulässig, wobei für diese die 
durch das bisherige Gebäudeprofil gebildeten maximalen 
Masse gelten. Geringfügige Abweichungen von Ausrich-
tung, kubischer Gestaltung und Dachform sind zulässig. 
Diese Bruttogeschossfläche wird nicht in den anderen Sek-
toren angerechnet. 
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Art. 4 Elemente mit orientierendem Charakter  
 

1. Im Situationsplan 1:1’000 unter „Orientierungsinhalt“ darge-
stellte Elemente haben nur orientierenden Charakter und 
sind nicht Bestandteile der Festsetzung.  

2. Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts anderes be-
stimmen, dient der Baubehörde für die Behandlung von 
Baugesuchen betreffend den Sektor A in Ermessensfragen 
das im Anhang des Planungsberichts wiedergegebene Pro-
jekt (Richtprojekt der ww Architekten AG ETH BSA, Zürich) als rich-
tungsweisend.  

 
 
Art. 5. Lärmschutz 
 

1. In den Sektoren A und B gelten folgende Vorgaben: 

− Solitäre Lärmschutzwände oder –wälle sind nicht zulässig 

− Entlang der Schaffhauserstrasse ist eine geschlossene Be-
bauung zu realisieren. Pro Sektor ist maximal ein Durchgang 
für Fussgänger mit einer Breite von maximal 5m zulässig. 
Dieser ist jeweils akustisch optimiert auszugestalten (keine 
parallelen oder schallharten Flächen). 

− im Sektor A ist die geschlossene Bebauung bis auf eine 
Höhe von mindestens 7.0m ab gewachsenem Terrain zu re-
alisieren. 

− In der ersten Bautiefe entlang der Schaffhauserstrasse muss 
jeder lärmempfindliche Wohnraum über ein Fenster belüftet 
werden können, welches gegenüber der Schaff-
hauserstrasse vollständig lärmabgewandt ist. 
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Geltende Fassung vom 10. Oktober 1989 Vorlage Teilrevision 2022, Stand 30.Oktober 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.1 Bauweise 
 
Gebäude haben sich bezüglich Grundfläche und Stellung 
nach der im Situationsplan eingezeichneten Überbauung, un-
ter Beachtung des eingetragenen Projektierungsspielraumes 
zu richten. 
 
 
Art. 3.2  
 
Es sind nur Flachdächer, die aus nichtblendenden Materia-
lien ausgeführt werden, zulässig. 
 

− Jede Wohneinheit in der ersten Bautiefe entlang der Schaff-
hauserstrasse muss über einen lärmabgewandten privaten 
Aussenraum verfügen. 

 
 
Art. 6. Pflicht zur Durchführung eines Wettbewerbsver-
fahrens 
 

1. Für eine Überbauung der Sektoren A und B müssen je ein 
qualifiziertes Wettbewerbsverfahren für Architekten unter 
Einbezug der Stadt Kloten durchgeführt werden. Diese Ver-
fahren müssen zum Ziel haben, Überbauungen mit hoher 
architektonischer Qualität und bestmöglichem Lärmschutz 
garantieren zu können. Die ausgearbeiteten Projekte sollen 
auch dazu dienen, das Erreichen der angestrebten städte-
baulichen Qualität sicherzustellen. 

 
 
Art. .7 Bauweise 
 

1. Hauptgebäude haben sich bezüglich Grundfläche und Stel-
lung nach den im Situationsplan eingezeichneten Mantelli-
nien zu richten. Für «Besondere Gebäude» sowie ab-
standsfreie Gebäude und Gebäudeteile gelten die jeweils 
gültigen gesetzlichen Vorschriften, sofern die eingezeichne-
ten Mantellinien nicht ein Näherbauen an die nachbarliche 
Grenze erlauben. 

2. In Sektor A dürfen die Mantellinien der Riegel- und der 
Punktbauten durch einzelne Vorsprünge höchstens in einer 
Tiefe von 2.0m überstellt werden. Erker, Balkone und 
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Art. 3.3 
 
Keine Gebäude, Gebäudeteile oder Bepflanzungen dürfen 
die im Sicherheitszonenplan 108.419 der Kantonalen Volks-
wirtschaftsdirektion des Kantons Zürich vom 15.08.1977 an-
gegebenen zulässigen Koten überschreiten. 
 
Gemäss Entscheid des Amtes für Luftverkehr vom 
13.11.1980 dürfen im Sektor H die im Sicherheitszonenplan 
festgesetzten Höhen maximal um 2.5 Meter überschritten 
werden. 
 
Art. 3.4 Gestaltung 
 
Für Fassaden ist vorwiegend verputztes Mauerwerk zulässig; 
sie sind in zurückhaltendem Farbton zu halten, reines Weiss 
sowie grelle Farben sind verboten. 
 
 
Art. 4.1 Umgebung 
 
Mit der Baueingabe ist ein verbindlicher Umgebungsplan ein-
zureichen, u.a. mit quartierinternen Fusswegverbindungen 
und der nötigen Bepflanzung. 
 
 
 
 
 
 
 

dergleichen jedoch höchstens auf einem Drittel der betref-
fenden Fassadenlänge. 

3. Gegenüber der Strasse „Am Balsberg“ dürfen die Punkt-
bauten in Sektor A ab dem ersten Obergeschoss auf einer 
Tiefe von maximal 1.7m auf maximal 1/3 des Fassaden-
länge die Mantellinien überstellen. Weitere vorgehängte 
Bauteile, wie z.B. Balkone, sind an diesen Punktbauten ge-
genüber der Strasse «Am Balsberg» nicht erlaubt. 

4. Sämtliche Neubauten im Gestaltungsplanperimeter müs-
sen mindestens dem geltenden Minergie Standard oder ei-
nem gleichwertigen Label entsprechen. 

5. Bestehende Bauten verfügen betreffend Energievorschrif-
ten über Bestandesgarantie. 

 
 
 
 
 
 
Art. 8. Umgebung 
 

1. Für den Sektor A ist entlang der Schaffhauserstrasse eine 
Baumbepflanzung als lockere Allee zu realisieren. Entlang 
der Strasse «Am Balsberg» sind in den Sektoren A und B 
die Freiräume strassenbegleitend in freien Formen mit Bäu-
men / Gehölzen aufzuwerten. 

2. Die Innenbereiche der Sektoren A und B sind mit geeigne-
ten Massnahmen zu zonieren in: 

− Allgemeine Aufenthaltszonen 
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− Grüne Puffer- & Spielbereich 

− Private Aussenbereiche der Parterrewohnungen abgetrennt 
durch geeignete Bepflanzung oder andere angemessene 
Massnahmen 

− Wegenetz arealintern 

3. Mit der Baueingabe von Bauvorhaben in allen Sektoren ist 
jeweils ein verbindlicher Umgebungsplan einzureichen. Die-
ser hat, neben der vorgesehenen Bepflanzung und Ausstat-
tung auch die arealinternen Wege sowie deren Anschlüsse 
an die «quartierinterne Durchwegung» aufzuzeigen. 

4. Bepflanzungen in allen Sektoren sind ausschliesslich mit 
einheimischen Bäumen / Gehölzen / Pflanzen vorzuneh-
men. 

5. Begehbare Terrassen in den Sektoren A und B sind begrünt 
auszugestalten. 

6. Nicht begehbare Flachdächer in allen Sektoren sind exten-
siv und ökologisch wertvoll zu begrünen, sofern keine Solar- 
oder Photovoltaikanlagen und dergleichen realisiert wer-
den. 

7. Oberflächenwasser ist - wo immer möglich - der Versicke-
rung zuzuführen. Die technische Machbarkeit ist im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens mittels eines geologi-
schen Gutachtens zu dokumentieren. 
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Art. 4.2 Kinderspielplätze 
 
Für Jugendliche ist im Sektor K eine gemeinsame zusam-
menhängende Spielfläche im Umfang von mindestens 3000 
m2 zu schaffen. 
 
Für Kinder sind zusätzlich in den einzelnen Überbauungen 
Spielplätze in der Grösse von 15% der für Wohnzwecke an-
rechenbaren Bruttogeschossfläche anzulegen. 
 
Anlage und Gestaltung erfolgt nach den Vorschriften der je-
weils gültigen Bauordnung. 
 
 
 
Art. 4.3 Sektor I 
 
Gestützt auf Art. 7 hiernach werden in Teilen des Sektors I 
weitere quartierbezogene Bedürfnisse für die Freizeitgestal-
tung, Erholung, Begegnung usw. realisiert. 
 
Im Weiteren ist im kommunalen Gesamtplan auf einem Teil 
des Sektors I die Schaffung eines Aussichtspunktes vorgese-
hen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 9. Spiel- und Ruheflächen 
 

1. Für Spiel- und Ruheflächen sind in den einzelnen Überbau-
ungen Flächen in der Grösse von 20% der für Wohnzwecke 
anrechenbaren Bruttogeschossfläche (exkl. Flächen in Dach- 

und Untergeschossen gem. PBG) anzulegen.  

2. Bei Projekten, welche über ein qualifiziertes Wettbewerbs-
verfahren unter Einbezug der Stadt Kloten erarbeitet wer-
den, genügen minimal 5% der für Wohnzwecke anrechen-
baren Bruttogeschossfläche (exkl. Flächen in Dach- und Unterge-

schossen gem. PBG) für die Erstellung von qualitativ hochste-
henden Spiel- und Ruheflächen. 

 
 
Art. 10. Freiflächen 
 

1. Sektor I stellt Waldabstandsgebiet dar und unterliegt keiner 
durch den „privaten Gestaltungsplan Balsberg“ festgelegten 
Nutzung. 

2. Die in Sektor K ausgeschiedene Freifläche bezweckt die Si-
cherung des bestehenden Grünraums. Zulässig sind Be-
pflanzungen mit einheimischen Bäumen / Gehölzen / Pflan-
zen sowie der Bau von Wegen und Anlagen für die Quartier 
Durchwegung und für die Nutzung der sich im Sektor K be-
findlichen Gebäude (z.B. Einfriedung, Vorplatz, Aussenpar-
kierung). Versiegelte Flächen sind in der Regel nicht zuläs-
sig. Rasenflächen sind möglichst artenreich zu gestalten. 
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Art. 4.4 Abstellplätze 
 
Für die Ermittlung der notwendigen Zahl an Abstellplätzen 
sind die Vorschriften der jeweils gültigen Gemeindebauord-
nung anzuwenden. 
 
 
Art. 5 Aussenantennen 
 
Im Geltungsbereich des Gestaltungsplanes ist die Errichtung 
von Aussenantennen verboten. Die Gebäude können an die 
bestehende Sammelantenne angeschlossen werden. 
 
 
 
 
Art. 6 Erschliessung 
 
Für die Erschliessung mit Energie, Wasser, Abwasserleitun-
gen, Fusswegen und Strassen sind die Eintragungen im Situ-
ationsplan 1:1000 massgebend. 
 
 
Art. 7.1 Termine 
 
Die gemeinsamen Anlagen (Kinderspielplatz etc.) müssen 
erstellt werden, wenn nachstehende Bedingungen erfüllt 
sind: 
 
75% der für die Erstellung von Wohnungen vorgesehenen 
BGF (Bruttogeschossfläche) überbaut ist, oder das Begehren 
von Grundeigentümern gestellt wird, welche Eigentümer von 

Art. 11. Abstellplätze 
 

1. Für die Ermittlung der notwendigen Zahl an Abstellplätzen 
sind die Vorschriften des jeweils gültigen Parkplatzregle-
ments, respektive der jeweils gültigen Bau- und Zonenord-
nung der Stadt Kloten, massgebend. 

2. Für die Ermittlung der notwendigen Zahl der Veloabstell-
plätze sind die Norm VSS Norm 640065-2011 - sowie die 
Merkblätter der Koordinationsstelle Veloverkehr des Kan-
tons Zürich - anzuwenden. 

3. Im Sektor A dürfen oberirdische Besucherparkplätze für die 
Punktbauten entlang der Strasse „am Balsberg“ nur inner-
halb der ausgeschiedenen Bereiche angeordnet werden. 

 
 
Art. 12. Erschliessung / gemeinsame Anlagen 
 

1. Die Zu- und Wegfahrtsachsen für die Sektoren A + B sind 
im Rahmen eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens für 
Architekten unter Einbezug der Stadt Kloten festzulegen.  

2. Die Verkehrserschliessung darf grundsätzlich nicht direkt 
ab der Schaffhauserstrasse erfolgen. 

3. Die Kosten für Unterhalt, Erneuerung und Betrieb der Pri-
vatstrasse Kat. Nr. 4473 und 4050 werden durch die An-
stösser im Verhältnis der mit Wohnungen realisierten BGF 
getragen. 
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mindestens der Hälfte der dannzumal mit Wohnungen über-
bauten BGF sind. 
 
 
Art. 7.2  
 
Die Erstellungskosten für die vorgesehenen gemeinsamen 
Anlagen (mit Einschluss allfälliger Abbruchkosten) müssen 
im Verhältnis zu den durch die einzelnen Grundeigentümer 
realisierbaren BGF bezahlt und vor Baubeginn sichergestellt 
werden, wobei auch die Eigentümer der gewerblich genutz-
ten Flächen beitragspflichtig sind. 
 
Das Land wird von den Erben Gerber unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt. 
 
Die Unterhalts- und Betriebskosten (mit Einschluss aller Aus-
lagen und Steuern für das beanspruchte Grundeigentum) 
sind den mit Wohnungen realisierten BGF zu belasten. 
 
 
Art. 8 Aufhebung 
 
Wird der Gestaltungsplan aufgehoben, so gelten die Bestim-
mungen der dannzumaligen Bau- und Zonenordnung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13. Aufhebung 
 

1. Wird der Gestaltungsplan aufgehoben, so gelten für den ge-
samten Perimeter die Bestimmungen der dannzumalig gel-
tenden Bau- und Zonenordnung. 
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Art. 9 Inkrafttreten 
 
Der revidierte private Gestaltungsplan tritt mit der öffentli-
chen Bekanntmachung der Genehmigung durch den Regie-
rungsrat in Kraft. 
 

 
Art. 14. Inkrafttreten 
 

1. Der revidierte private Gestaltungsplan Balsberg tritt mit der 
öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung durch die 
Baudirektion in Kraft. 

 

  

 
 
 
Legende: 

** Festlegungen welche bereits mit der Revision vom 10. Oktober 1989 gestrichen worden sind. 

** Festlegungen welche mit der vorliegenden Revision ersatzlos gestrichen werden sollen. 
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1. Ausgangslage 

Der Private Gestaltungsplan Balsberg wurde im Jahre 1982 festgesetzt und im Folgejahr 
vom Regierungsrat des Kantons Zürich genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Perimeter Privater Gestaltungsplan Balsberg 

Quelle GIS Browser Kanton Zürich 

 
Dieser altrechtliche Gestaltungsplan hatte zum Ziel 
 

• Qualitativ hochstehende Überbauungen mit grosser Wohnqualität zu ermöglichen. 

• Trotz unterschiedlichen Zonenzugehörigkeiten für das gesamte Areal sinnvolle 
Überbauungsstrukturen sicherzustellen. 

• Aus damaliger Sicht wichtige zukünftige Infrastrukturen planerisch zu sichern. 
 
Um dies zu erreichen wurden verschiedene Instrumente eingesetzt: 
 

• Ausscheidung von Sektoren mit Mantellinien 

• Bauvorschriften mit speziellen Festlegungen für einzelne Sektoren 

• Vorgabe maximaler Geschossigkeit und maximal zulässiger Bruttogeschossfläche 
pro Sektor 

• Maximale Gebäudehöhen 

• Zu- und Wegfahrtsvorgaben für einzelne Sektoren 

• Im Situationsplan dargestellte Wegrechte 
 
Bereits 1989 war eine erste Überarbeitung des Gestaltungsplans notwendig, welche die 
Grundeigentümer am 10. Oktober 1989 festgesetzt haben. Sie umfasste: 
 

• Anpassungen der Mantellinien im Sektor «A». Damit sollte die Erstellung von 
Dienstleistungsgebäuden ermöglicht werden. 

• Streichen von Festlegungen bezüglich Höhenbeschränkungen für den Sektor «A». 

• Streichen der Vorgaben bezüglich Materialisierung und Ausführung von Dächern 
und Fassaden. 

• Streichen der Festlegungen betreffend die Finanzierung des Baus und Unterhalts 
von gemeinschaftlichen Anlagen. 
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Abbildung 2: 1989 revidierter Privater Gestaltungsplan Balsberg 

 
Grundsätzlich hat sich dieser private Gestaltungsplan bewährt. Grosse Gebiete des Ge-
staltungsplanperimeters haben sich positiv entwickelt und sind der Überbauung zugeführt 
worden. Im Jahre 2015 aber wurde von der Eigentümerschaft Beltopo AG und der Erben-
gemeinschaft Gerber erkannt, dass sich einige nicht gelöste Probleme akzentuiert haben: 
 

• Die Grundstücke Kat.Nr. 3061, 4051 und 4052 bilden einen städtebaulich markan-
ten Punkt. Sie stellen, zusammen mit der zwischenzeitlich gegenüber auf Parzelle 
3031 entstandenen Überbauung, das Tor zur Stadt Kloten dar. Diesem Umstand 
ist mit einer adäquat hierauf reagierenden Überbauung Rechnung zu tragen. 

• Im Sektor A sind Mantellinien festgelegt, welche nicht für qualitativ hochstehendes 
Wohnen, sondern nur für Dienstleistungsbetriebe / Bürogebäude geeignet sind. 

• Teilweise sind Mantellinien im Gestaltungsplanperimeter so festgelegt, dass sie 
keinen ausreichenden Projektierungsspielraum gewähren. 

• Die vorgeschriebenen Erschliessungsachsen für die Grundstücke 3061 und 4052 
sind nicht mehr möglich. Der geltende Plan macht die Vorgabe, dass die Zufahrt 
einerseits ab der Staatsstrasse „Schaffhauserstrasse“ (Anlieferung) und ab der auf 
Gebiet der Stadt Opfikon liegenden Parzelle 6160 (Parkgarage / Beschäftigte) zu 
erfolgen habe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 3: Festlegungen Zu- und Wegfahrten im bestehenden GP 

 

Mit diesen veralteten Festlegungen müssen die Grundstücke als nicht erschliess-
bar beurteilt werden. 

• Das Zürcher Bau- und Planungsgesetz hat sich seit den 90er Jahren des vorheri-
gen Jahrhunderts massiv liberalisiert. Es besteht keine Rechtssicherheit, wie und 
in welchem Masse dieses nun auch bei der Beurteilung von Bauvorhaben in die-
sem altrechtlichen Gestaltungsplangebiet angewendet werden dürfen. 
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• Die Situation betreffend Lärmimmissionen hat sich entlang der Schaff-
hauserstrasse und bezüglich des Fluglärms deutlich verändert. Hierauf muss der 
Gestaltungplan angemessen reagieren. Dies trifft insbesondere auf die Sektoren 
«A» und «B» sowie den südlichen Teil des Sektors «C» zu. 

Auch die Marktbedingungen für Liegenschaften in Kloten haben sich in der Zwischenzeit 
deutlich geändert. 

• Erweiterungen des Siedlungsgebiets sind als Folge der Fluglärmproblematik, so-
wie der am 17. Juni 2012 angenommenen Landschaftsschutzinitiative, mittelfristig 
nicht mehr realistisch. 

• Gewerberäume sind rund um den Flughafen und im Glatttal mehr als genügend 
vorhanden. 

• Erschwingliche und mit ÖeV gut erschlossene Mietwohnungen hingegen sind 
Mangelware. 

 
Die Firma Beltopo als Eigentümerin der Parzellen Kat. Nr. 3061 und 4052 (Sektor «A») 
hat sich deshalb entschlossen, zusammen mit der Stadt Kloten eine Teilrevision des Ge-
staltungsplans anzugehen um die oben geschilderten Probleme lösen zu können. Eben-
falls einbezogen worden sind die Vertreter der Erbengemeinschaft Gerber sowie die Im-
mobilien Anlagestiftung Turidomus, Zürich, für welche ebenfalls Revisionsbedarf am Ge-
staltungsplan besteht. 

2. Das für die Teilrevision gewählte Vorgehen 

Für die Überarbeitung des Gestaltungsplans wurde ein kaskadenartiges Vorgehen ge-
wählt: 
 

Abklären, ob weitere wichtige Eigentümer im Gestaltungsplangebiet ebenfalls  
Revisionsbedarf sehen. 

 

Kontakte mit verschiedenen Fachstellen des Kantons Zürich um Spielregeln und Vorge-
hensvarianten für die Teilrevision vorabzuklären. 

 

Erstellung eines „provisorischen Gestaltungsplans“ als Grundlage für die Durchführung 
eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens. 

 

Vergabe von Studienaufträgen in einem zweistufigen Verfahren an qualifizierte Architek-
turbüros. Hierbei ist das Atelier ww, Zürich, als Siegerin erklärt worden. 

 

Ausarbeitung einer Projektidee für die Anlagestiftung Turidomus welche aufgezeigt hat, 
dass auch für den Sektor «B» mit geeigneten Mantellinien «Lärmarchitektur» möglich 

wäre. 

 

Überarbeiten des „provisorischen Gestaltungsplans“ auf Basis des Siegerprojekts zu ei-
ner Revisionsvorlage für Vorprüfung und Mitwirkung. Dabei wurden die Geschossigkei-
ten der Punktbauten als Folge von Gesprächen mit anderen Grundeigentümern redu-

ziert. 
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3. Durchgeführter Studienauftrag für Sektor «A» 

Die für den zweistufigen Studienauftrag mit Zwischenbesprechung zugelassenen Planer 
hatten die Vorgaben Projekte auszuarbeiten welche: 
 

• eine Überbauung mit qualitativ hochstehenden Wohnungen ermöglichen. 

• generationengerechtes Wohnen (kindergerechte und altersgerechte Wohnungen) 
zulassen. 

• der städtebaulich sensiblen Situation „Tor zu Kloten“ gerecht werden. 

• die Immissionssituation - welche durch die Schaffhauserstrasse und dem Flugha-
fen Zürich geprägt ist – beherrschen können. 

• als Richtprojekt für die Überarbeitung des „Privaten Gestaltungsplans Balsberg“ 
im Sektor „A“ verwendet werden können. 

 
Das Verfahren wurde im Herbst 2017 abgeschlossen. Das Beurteilungsgremium empfahl 
das Projekt des Büros Atelier ww, Zürich, zur Weiterbearbeitung. Das Siegerprojekt zeich-
net sich hauptsächlich durch drei Qualitätsmerkmale aus. 
 
 

Städtebauliches Konzept 

Die städtebauliche Situation wird durch die Schaffung einer klaren Auftaktsituation zur 
Stadt Kloten geklärt. Der markante Kopfbau wird die neue «Landmark“, welche klar den 
Übergang zum „urbanen Raum Kloten“ signalisiert.  
 
 

 
 

Abbildung 4: Visualisierung Siegerprojekt Atelier ww, Zürich 

Sicht Schaffhauserstrasse Richtung Kloten 

Entlang der Schaffhauserstrasse tritt die neue Überbauung als strukturierte und aufge-
löste Fassade in Erscheinung, welche nicht als Riegel wahrgenommen wird. 
 
 

Freiraumkonzept 

Die Freiräume im Quartier werden nicht nur als „nicht bebaute“ Teilflächen wahrgenom-
men. Sie sind vielmehr durch die Bauvolumen präzise definiert und stellen den Anwohnern 
Aussenräume mit hohem Aufenthaltswert zur Verfügung. 
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Abbildung 5: Situation Siegerprojekt Atelier ww, Zürich 

 
Ebenfalls entsprechend den Vorgaben aus dem gültigen Gestaltungsplan sind die „Durch-
wegungen“ für Fussgänger aus den umliegenden Quartieren vorgesehen. Diese sind ei-
nerseits auf die Bushaltestelle, andererseits Richtung Kopfbau mit den öffentlichen Nut-
zungen ausgerichtet. 
 
 

Vorbildliche Reaktion auf die Lärmsituation 

Gegenüber der Schaffhauserstrasse werden sämtliche Wohnungen „durchgesteckt“ orga-
nisiert. Die notwendigen Lüftungsflügel und die privaten Aussenbereiche sind in den ruhi-
gen Freiraumbereich Richtung West orientiert. 
 

 
Abbildung 6: Visualisierung Punktbauten Siegerprojekt Atelier ww, Zürich 

Sicht „Am Balsberg“ Richtung Glattbrugg 

Im Lärmschatten des „Riegels“ hingegen werden Punktbauten ermöglicht, welche interes-
sante Wohnungsgrundrisse sowie direkte Anbindung in den Freiraumbereich bieten. 
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4. Vorgesehene Instrumente des Gestaltungsplans 

Sicherung der Richtprojektqualität Sektoren „A“ + „B“ 
(Grundstücke Kat. Nr. 3061 und 4052) 
 
Eine der Aufgaben des revidierten Gestaltungsplans ist es, dass die hauptsächlichen Qua-
litäten des Studienprojekts für die Sektoren „A“ + „B“ projektunabhängig sichergestellt wer-
den können. 
 
Im Gestaltungsplan sind deshalb vorgegeben worden: 
 

• Pflicht zur Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens. 

• Vorgabe betreffend Energiestandard. 

• Dem Projekt angepasste Mantellinien, sofern ein solches schon vorliegt. 

• Festlegung der zulässigen Gebäudehöhen für die Sektoren „A“ und „B“. 

• Grundzüge der verkehrstechnischen Erschliessung für Sektor «A» neu ab der 
Strasse „Am Balsberg“ und nicht mehr ab der Schaffhauserstrasse respektive dem 
ehemaligen „Personalparkplatz Swissair Zentralverwaltung“. 

• Freizuhaltende Bereiche. 

• Bereiche für oberirdische Besucherparkplätze für Sektor «A» 

• Lärmschutzvorgaben für die Sektoren «A» + «B» sowie eines Teils des Sektors C 
als Folge ihrer exponierten Lage. 

• Minimale Höhe des Lärmriegels 

• Das Richtprojekt des «Ateliers ww» wir als richtungsweisend für die Beurteilung 
von nicht klar geregelten Aspekten der Baubewilligungsbehörde in Ermessensfra-
gen für Vorhaben im Sektor A erklärt. 

 
 
Übrige Anpassungen (Gesamter GP-Perimeter) 
 
Zusätzlich werden mit den Bauvorschriften weitere wesentliche Aspekte fixiert: 
 

• Klärung der Tatsache, dass die Bruttogeschossflächen entsprechend den Vorga-
ben des jeweils geltenden PBG zu erfolgen haben. Momentan bedeutet dies, dass 
Dach- und Untergeschosse sowie Aussenwände von der Anrechenbarkeit ausge-
nommen sind. 

• Vergrösserung des Anordnungsspielraums der Mantellinien bei noch nicht über-
bauten Grundstücken. 

• Anpassung der Mantellinien an die tatsächlich gebauten Gebäude und Ersatz der 
teilweise nicht nachvollziehbaren Vermassungen durch Koordinatenpunkte. 

• Regelung betreffend Nutzung von Sektor «K» und den darauf angeordneten Ge-
bäuden. 

• Streichung des Rechts der Stadt Kloten, einen Kindergarten im Gestaltungsplan-
perimeter zu erstellen. Die freiwerdende Bruttogeschossfläche (528 m2) kann, zu-
sammen mit einer zusätzlichen Baute im Umfang von 330 m2 Bruttogeschossflä-
che, in einer neu formulierten Mantellinie im Sektor „H“ konsumiert werden. 

• Neuformulierung der Anforderungen an die Umgebung falls ihre Gestaltung über 
ein Wettbewerbsverfahren ermittelt wird. 
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5. Das Instrument des Gestaltungsplans 

Der Gestaltungsplan nach § 83 ff PBG legt für bestimmte klar begrenzte Gebiete Zahl, 
Lage, äussere Abmessungen sowie die Nutzweise und Zweckbestimmung von Bauten 
verbindlich fest. Dabei darf von der Regelbauweise und den kantonalen Mindestmassen 
abgewichen werden. 
 
Neben der eigentlichen Stellung der Bauten hat der Gestaltungsplan auch die Erschlies-
sung - sowie allenfalls gemeinschaftliche Ausstattungen und Ausrüstungen - zu regeln. 
Festlegungen über die weitere Umgebungsgestaltung können ebenfalls getroffen werden. 
 
Private Gestaltungspläne werden durch die Grundeigentümer aufgestellt. Sie werden 
gem. § 86 PBG durch das für den Erlass der Bau- und Zonenordnung zuständigen Organs 
festgesetzt. Im vorliegenden Falle ist dies die Gemeindeversammlung. Nach § 89 PBG 
bedarf der Plan der Genehmigung durch die Baudirektion. Das gleiche Vorgehen gilt auch 
für eine – wie es hier der Fall ist – Teilrevision eines bestehenden Gestaltungsplans 
 
Die Inhalte des Gestaltungsplanes sind so festzulegen, dass für die Projektierung ein an-
gemessener Spielraum offenbleibt. 

6. Planerische Rahmenbedingungen 

Der Gestaltungsplanperimeter ist von verschiedenen planerischen Vorgaben überlagert. 
Diese sind bei der Ausarbeitung des Gestaltungsplans soweit erforderlich zu berücksich-
tigen. 

6.1 Kantonale und Regionale Richtplanung 

Der Kantonale Richtplan ordnet den Perimeter dem Siedlungsgebiet zu. Im Kantonalen 
Raumentwicklungskonzept (ROK) ist das beplante Gebiet dem Handlungsraum «Stadt-
landschaft» zugeordnet.  
 

 
Abbildung 7 Quelle ROK Kanton Zürich 

 
In den Stadtlandschaften befinden sich bedeutende Arbeitsplatzschwerpunkte, die das 
Ziel grossräumiger Pendlerströme sind und damit zu einer positiven Pendlerbilanz führen. 



 

 

12 von 108 Teilrevision Privater Gestaltungsplan Balsberg 

Für die Stadtlandschaften besteht je nach Lage unterschiedlicher Handlungsbedarf. Im 
Gebiet Balsberg sind dies insbesondere: 
 

• Städtebauliche Qualität und ausreichende Durchgrünung bei der Erneuerung und 
Verdichtung von Wohn und Mischquartieren sowie bei der Erstellung grossmass-
stäblicher Bauten sicherstellen 

• Unerwünschte Einwirkungen der Verkehrsinfrastrukturen auf die Wohngebiete 
vermeiden, begrenzen und vermindern  

 
Diese Zielsetzungen sind auch für die Teilrevision des Privaten Gestaltungsplans Bals-
berg verbindlich. 
 
Zudem liegt der Gestaltungsplanperimeter grossmehrheitlich innerhalb der «Abgren-
zungslinie» (AGL). Folglich müssen die im am 14. Februar 2018 genehmigten Kantonalen 
Richtplan gemachten Vorgaben berücksichtigt werden. In der «Leitlinie F: Siedlungsqua-
lität – Koexistenz Flughafen- und Siedlungsentwicklung / lärmige Verkehrswege» wird 
festgehalten, dass in der Region Glatttal als Gegengewicht zu Aviatik und lärmigen Ver-
kehrswegen eine hohe Siedlungsqualität im Sinne einer Koexistenz anzustreben sei. Ins-
besondere müsse darauf hingewirkt werden, dass eine quantitative und hohe qualitative 
Siedlungsentwicklung in den zentralen Lagen und dynamischen Gebieten im Einflussbe-
reich der Aviatik mittels technischen und konzeptionellen Lärmschutzes ermöglicht wird. 
 
Der «Regionale Richtplan Glatttal» weist die Grundstücke entlang der Schaff-
hauserstrasse (Sektoren A, B und Teile des Sektors C) dem Mischgebiet mit hoher bauli-
cher Dichte und «mittlerer Nutzungsdichte» (100 – 150 K/ha) zu. Damit werden Gebiete 
bezeichnet, welche sich für städtebauliche Akzentuierung mittels grossvolumigen Bau-
strukturen eignen. In diesen sind je mindestens 25% der Gesamtnutzflächen für Gewerbe 
respektive Wohnen zu sichern. 
 

 
Abbildung 8 Quelle GIS Browser Kanton Zürich 

Angesichts des Bedarfs an Wohnraum und dem Überhang an Gewerberäumen im Glattal 
ist es denkbar, dass die Festlegung eines Minimalanteils an Gewerberäumen im Regio-
nalen Richtplan mittelfristig angepasst wird. Eine entsprechende Nachführung im Gestal-
tungsplan Balsberg würde eine Teilrevision bedingen. 
 
Ein hoher Wohnanteil im Gebiet Balsberg ist auch deshalb sinnvoll, weil der gesamte Ge-
staltungsplanperimeter direkt angrenzend an eines der grössten Arbeitsplatzgebiete des 
Kantons liegt (Flughafen Circle, Airport City). Es ist zudem hervorragend an den öffentli-
chen Verkehr (Bus, Stadtbahn, S-Bahn) angebunden. 
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6.2 Kommunale Festlegungen Richtplanung 

Die kommunale Richtplanung der Stadt Kloten stammt aus den 90er- Jahren des letzten 
Jahrhunderts (BDV Nr. 1111/1999) und wurde seitdem nicht mehr aktualisiert. Trotzdem 
stimmt sie nach wie vor in ihren Grundzügen mit der übergeordneten Planung überein. 
 

 
Abbildung 9 Quelle Siedlungsrichtplan der Stadt Kloten 

Entlang der Schaffhauserstrasse ist die erste Parzellentiefe dem Wohngebiet mit Gewer-
beerleichterung zugeordnet. Der hinterliegende Teil des Perimeters dem Wohngebiet. 
 

 
Abbildung 10 Quelle Verkehrsrichtplan der Stadt Kloten 

Die Strasse «Am Balsberg» wurde als «Erschliessungsstrasse mit Sammelfunktion und 
kommunaler Bedeutung; ohne überörtliche Durchgangsverkehr» qualifiziert. 
 

 
Abbildung 11 Quelle Verkehrsrichtplan der Stadt Kloten, Teil Fuss- und Radwege 
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Der Plan der Fuss- und Radwege legt innerhalb des Perimeters die anzubietenden Fuss-
verbindung fest. 
 

 
Abbildung 12 Quelle Richtplan «Öffentliche Bauten und Anlagen» der Stadt Kloten 

Im Perimeter wurden keine Festlegungen betreffend «Öffentlichen Bauten und Anlagen» 
gemacht. 
 
Die weiteren vorhandenen kommunalen Richtplanfestlegungen in den Teilgebieten «Ver-
sorgung / Energie» und Wasser / Abwasser / Abfall» wurden zwischenzeitlich durch die 
Ver- und Entsorgungsplanungen sowie die übergeordnete Gesetzgebung überholt wor-
den. 

6.3 Kommunale Festlegungen / Bau- und Zonenordnung 

Gemäss gültiger kommunaler Bau- und Zonenordnung (BZO) umfasst das Gestaltungs-
plangebiet Flächen die in der Wohn- und Gewerbezone WG4, der Wohnzone W2a, der 
Landhauszone L2 und der Freihaltezone liegen.  
 

 
Abbildung 13 Quelle GIS Browser Kanton Zürich 

Entlang der Schaffhauserstrasse ist die erste Parzellentiefe der Empfindlichkeitsstufe III 
zugeordnet. Der hinterliegende Teil liegt in der W2a und der L2 und wurde der ES II zu-
gewiesen. 
 
Der Gestaltungsplan regelt Abweichungen von dieser Grundordnung. 
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6.4 Verzicht auf Aufzonung 

 
Das vom Gestaltungsplan betroffene Gebiet liegt mehr-
heitlich innerhalb der Abgrenzungslinie (AGL). Eine Auf-
zonung käme nur in Frage, falls die Vorgaben gemäss 
Pt. 4.7.1 des Kantonalen Richtplans zur Anwendung 
kommen würden (Überschreitung des Immissionsgrenz-
werts «IGW» ausschliesslich durch den Flugbetrieb der 
ersten Nachtstunde).  
 
Im Gebiet Balsberg ist das aber nicht der Fall, da die 
Überschreitung des IGW durch den Fluglärm auch am 
Tage gegeben ist. In der Folge musste auf Aufzonungen 
verzichtet werden. Das dies entsprechen umgesetzt wor-
den ist zeigt die nebenstehende Zusammenstellung der 
zulässigen maximalen Bruttogeschossflächen vor («bis-
her») und nach der Teilrevision («Teilrev.») auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Nachweis der zukünftigen Dichten 

Wie unter 6.1 dargelegt haben künftige Überbauungen gemäss dem «Regionalen Richt-
plan Glatttal» eine «hohe Bauliche Dichte» sicherzustellen. Dies entspricht 150 – 300 Per-
sonen pro Hektar. 
 
Die von der Teilrevision betroffenen Sektoren A+B weisen folgende Grössen auf: 
 
Sektor A, Kat. Nr. 3061: 8’626 m2 
Sektor A, Kat. Nr. 4052: 3'006 m2 
Sektor B, Kat. Nr. 4051: 5'760 m2 
Gesamthaft  17'392 m2  
 
 
Zur Verfügung stehen folgende BGF: 
 
Sektor A: 15'389 m2 
Sektor B: 5’268 m2 
Gesamthaft  20’657 m2 
 
Hiervon 75% Wohnen 15'493 m2 
Hiervon 25% Gewerbe 5'164 m2 
 
 
Geht man von  
 

• Einem Bedarf von ca. 150m2 BGF und einer Wohnungsbelegung von durch-
schnittlich 1.5 Personen 

• einem Platzbedarf von ca. 45m2 BGF pro Arbeitsplatz für nicht kundenintensives 
Gewerbe  



 

 

16 von 108 Teilrevision Privater Gestaltungsplan Balsberg 

 
aus, so ergibt dies eine Belegung von ca. 155 Einwohnern und ca. 117 Beschäftigten in 
2.07ha) respektive eine Nutzungsdichte von ca. 132 Personen pro Hektare Bauzone. Dies 
entspricht den übergeordneten Vorgaben. Dem Grundsatz der inneren Verdichtung und 
dem haushälterischen Umgang mit dem Boden sowie den Vorgaben des ROK wird somit 
Rechnung getragen. Trotzdem wird aber angemessen auf die angrenzende Überbauung 
reagiert und die Nachbarschaft soweit möglich geschont. 

6.6 Auswirkungen der Teilrevision auf die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur 

Um die verkehrlichen Auswirkungen der Teilrevision des Gestaltungsplans auf die Schaff-
hauserstrasse einschätzen zu können, wurde die Verkehrsnachfrage für das gesamte Ge-
staltungsplangebiet, zusammen mit den ebenfalls über die Hardackerstrasse erschlosse-
nen Liegenschaften ausserhalb dieses Gebiets, abgeschätzt und mit der Situation gemäss 
rechtsgültigen Gestaltungsplan verglichen.  
 
 

 
Abbildung 14: Relationen grossräumige Verteilung der Arealverkehre 

 
Als massgebend für die Beurteilung der verkehrlichen Qualität, resp. für die Einschätzung 
allfällig erforderlicher Massnahmen, wurde die Abendspitze im Zeitraum 17:00 bis 18:00 
Uhr identifiziert. Für diese Stunde wurden aus den ermittelten täglichen Verkehren der 
Areale, erhobenen Verkehrsdaten (Ergebnisse Dauerzählstelle Schaffhauserstrasse und 
Stichprobenerhebung Knotenströme Hardackerstrasse) die relevanten Abendspitzen-
ströme abgeleitet. Die allgemeine Verkehrsentwicklung wurde mittels einer pauschalen 
Hochrechnung der Bestandsbelastungen auf der Schaffhauserstrasse mit durchschnittlich 
1% pro Jahr auf die betrachteten Prognosehorizonte berücksichtigt. 
 
Die statischen Leistungsfähigkeiten wurden nach Schweizer Norm SN 40 022 für die je-
weiligen Situationen in der Abendspitze (ASP) ermittelt. Aufbereitet und ausgewertet wur-
den neben dem heutigen Zustand (Z00) je fünf Zeithorizonte (2031 bis 2036) für einen 
Zustand ohne die Bautätigkeiten (Z10), für einen Zustand mit Bautätigkeiten und Er-
schliessung gemäss bestehendem Gestaltungsplan (Z11a) und für einen Zustand mit 
Bautätigkeiten und Erschliessung gemäss vorgesehener Teilrevision des Gestaltungs-
plans (Z11b).  
 
Im Bestand (Z00 2020) ist die Verkehrsqualität in der massgebenden Abendspitzenstunde 
auf der Mischspur Schaffhauserstrasse "Geradeaus/Links" aus Richtung Opfikon in der 
Abendspitzenstunde sehr gut: Die Qualitätsstufe Verkehr A (QSV) wird eingehalten. Durch 
die allgemeine Verkehrsentwicklung und die zusätzlichen Arealverkehre steigen in den 
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Jahren zwar die Belastungen des Knotens an. Die Leistungsreserven sind allerdings so-
weit ausreichend, dass eine sehr gute Verkehrsqualität auch mit der Verkehrsentwicklung 
und den zusätzlichen Arealverkehren mit bestehendem Gestaltungsplan und teilrevidier-
tem Gestaltungsplan eingehalten werden kann. 
 
Insgesamt wird festgestellt, dass die Verkehrsqualität auf der Schaffhauserstrasse mit den 
Vorhaben (Z11a bzw. Z11b) nicht massgebend beeinträchtigt wird; der Knoten Schaff-
hauserstrasse – Hardackerstrasse wird zwar stärker belastet, doch sind einerseits die zu-
sätzlichen Verkehrsbelastungen gering und andererseits bestehen deutliche Leistungsre-
serven. Ein Ausbauerfordernis des Knotens aufgrund der Vorhaben des revidierten Ge-
staltungsplans ergibt sich daraus nicht. 
 
Für die Detailberechnungen und -ergebnisse wird auf das «Arbeitspapier Verkehr vom 23. 
August 2021» verwiesen. 

6.7 Auswirkungen der Teilrevision auf das Lokalklima 

 
Die geplante Bebauung erfolgt auf einer bisher unbebauten Grünfläche. Das Lokalklima 
in der Umgebung ist geprägt durch versiegelte Flächen (Gebäude und Strassen) und ein 
angrenzendes Waldgebiet. Dies führt gemäss kantonaler Klimaanalyse tagsüber zu 
mässiger bis sehr starke Wärmebelastung im Siedlungsgebiet. Das nahe Waldgebiet 
bietet hohe Aufenthaltsqualität während der Hitzeperioden. Die Aufenthaltsqualität der 
künftig bebauten Grünfläche hingegen ist gering. Dies wird quantifiziert durch die PET 
(physiologisch äquivalente Temperatur), welche das thermische Empfinden einer „Stan-
dardperson“ mit einer mittleren thermischen Empfindlichkeit beschreibt (siehe Abbildung 
15). 
 
Der geringe bis mässige Kaltluftvolumenstrom kühlt das Gebiet in der Nacht ab. Gemäss 
„Analyse der klima-ökologischen Funktionen und Prozesse für das Gebiet des Kantons 
Zürich“ wird der Kaltluftvolumenstrom um 4 Uhr morgens als repräsentativ gewählt, da 
zu diesem Zeitpunkt die Intensität der Kaltluftströme voll ausgeprägt ist. Er wird definiert 
als die Menge an Kaltluft die in jeder Sekunde durch den Querschnitt - beispielsweise 
eines Hanges oder einer Leitbahn - fliesst. Ausgehend von der gebietstypischen Ausprä-
gung im Untersuchungsraum wird gemäss kantonaler Klimaanalyse als Schwellenwert 
für einen klima-ökologisch wirksamen Kaltluftstrom ein Wert von mindestens 425 m³/s 
angenommen. Ein solcher trägt zum Abbau der Wärme- und Schadstoffbelastungen des 
Siedlungsraumes bei und soll in Zukunft erhalten bleiben (siehe Abbildung 16). 
 

 
 

Abbildung 15: Klimamodell Planhinweiskarte Tagsituation um 14 Uhr des GIS Browser Kanton Zürich 
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Abbildung 16: Klimamodell Klimaanalysekarte Kaltluftvolumenstrom um 4 Uhr des GIS Browser Kanton Zürich 

 
Planungsgrundsätze betreffend Lokalklima 

 
Die Abbildungen 15 und 16 aus der Situationsanalyse zeigen die Klimasensibilität des 
Perimeters in dem geplanten Areal in Kloten. In Zukunft sind wesentlich mehr Hitzetage 
mit Trockenperioden und vermehrt Tropennächte zu erwarten. Diese künftigen klimati-
schen Gegebenheiten sollen bei der Planung des neuen Areals berücksichtigt werden.  

 
 

Ziele betreffend Lokalklima 

 
Folgende Ziele sollen beachtet werden, um das neue Areal optimal an die Bedingungen 
des Lokalklimas anzupassen: 
 

• Die Versiegelung von Flächen soll minimiert und die Begrünung maximiert werden. 

Die Verdunstung von Wasser aus Pflanzen trägt zur lokalen Kühlung und zum bi-

oklimatischen Ausgleich bei. Bei der Begrünung ist auf standortgerechte heimische 

und an Trockenheit angepasste Pflanzen zu achten.  

• Die Gebäudekühlung soll passiv oder durch Einbindung von Regenwasser erfolgen, 

um Energie von Kühlsystemen einzusparen. Dies kann beispielsweise durch Bäume 

als Schattenspender gewährleistet werden. Zudem filtern Bäume Schadstoffe aus 

der Luft und tragen damit zu einer besseren Luftqualität bei. Verkehrswege sollen 

beschattet werden, welches den Benutzerkomfort der Bevölkerung auf den Ver-

kehrswegen im Sommer erhöht. 

• Die Bebauung darf kein Strömungshindernis für Kaltluft darstellen. Gebäude und 

Grünflächen sollen so angeordnet werden, dass die Kaltluft gut abfliessen und an-

schliessend in die benachbarten Siedlungsflächen gelangen kann. Durch eine klima-

optimierte Gebäudeausrichtung kann die Durchlüftung verbessert werden. 

• Lokales Regenwassermanagement ist auf dem geplanten Areal zu integrieren. In 

Zukunft sind vermehrt Starkniederschläge zu erwarten, welche die Kanalisationen 

überlasten. Hierfür bieten sich dezentrale Siedlungswasserwirtschaftssysteme an, 

welche eine dem Klima angepasste Entwässerung unterstützten. Zusätzlich vermin-

dert die Evaporation aus Pflanzen die anfallende Regenwassermenge.  

Im Folgenden sind Massnahmen aufgezeigt, welche zur Unterstützung des Lokalklimas 
beitragen könnten und im Rahmen der Teilrevision grossenteils umgesetzt werden: 
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Mögliche Massnahmen zu Gunsten des Lokalklimas 

 
Mögliche Mass-

nahme 

Effekt Pla-

nungs-

grund-

satz 

Berücksichti-

gung in Vor-

schriften 

Einschnitt zwischen 

Haus Nummer 6 und 

Nummer 7  

des Riegelbaus auf 

dem  

Areal 

 

 

 

 

 

 

Grosser offener 

Durchgang im So-

ckelgeschoss des 

Gelenks zwischen 

Riegel- und Querbau  

Der geplante Riegelbau hindert das Eindringen der Kalt-

luftströme in das Siedlungsgebiet. Ein Einschnitt über ein 

Geschoss zwischen dem Haus 6 und 7 ist der einzige 

Durchlass in Windströmungsrichtung direkt ab Schaff-

hauserstrasse für den Kaltluftstroms in das Innere des 

Areals. Dies ist dem Lärmschutz der künftigen Bewohner 

aufgrund der angrenzenden, sehr befahrenen Schaff-

hauserstrasse geschuldet. Umso wichtiger ist es, die Be-

grünung auf dem Areal zu maximieren um die Kühlung 

auch an Hitzetagen zu gewährleisten. 

 

Zusätzlich wird im Kreuzungsbereich zwischen Schaff-

hauserstrasse und Hardackerstrasse ein offener Durch-

gang im Sockelgeschoss ausgebildet. Dieser liegt nicht 

direkt in Windströmungsrichtung. Er wird aber aufgrund 

seiner Geometrie sicher ebenfalls dazu beitragen, dass 

Kaltluft durch das Areal strömen kann. 

 

In den Durchgängen sollte von weiteren Strömungshin-

dernissen abgesehen werden. 

 

3 Mit Artikel 5 der 

GP Vorschriften 

(Lärmschutz) 

umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Artikel 4 

(Elemente mit 

orientierendem 

Charakter) um-

gesetzt. Er legt 

fest, dass das 

Richtprojekt für 

die Baubehörde 

in Ermessenfra-

gen als rich-

tungsweisend 

dient. 

Dachbegrünung mit 

Retentionsvolumen 

Bewirkt einen Kühlungseffekt des Areals und sorgt zu-

gleich für die Entlastung der Kanalisation durch Regen-

wasserrückhalt 

 

1, 2, 4 In GP nicht er-

wähnt, da be-

reits in BZO der 

Stadt Kloten 

vorgesehen 

Pflanzen von Bäu-

men entlang der Ver-

kehrswege und auf 

dem Areal 

Diese dienen als Schattenspender und reduzieren die 

aktive Kühlung. Zudem tragen sie zu einer besseren Luft-

qualität bei. Entlang der Strasse „Am Balsberg“- und der 

Schaffhauserstrasse - ist die Bepflanzung mit Bäumen 

und Sträuchern geplant.  

 

Auch der Zwischenraum zwischen dem Riegel und den 

Punkbauten ist als ruhiger Park -/ Innengarten geplant. 

Dies ermöglicht den Bewohnern auch an Hitzetagen die 

Mobilität auf dem Areal entlang der durch Bäume be-

schattenden Wege. Aufgrund der geplanten Autoeinstell-

halle ist auf ausreichend Wurzelraum für die Überlebens-

fähigkeit der Bäume zu achten.  

 

1, 2 Mit Artikel 8 der 

GP Vorschriften 

(Umgebung) 

sowie mit Arti-

kel 4 (Elemente 

mit orientieren-

dem Charakter) 

umgesetzt. 

Durchlässige Park-

platzgestaltung 

Vor Haus Nummer 1 und den Punktbauten sind Park-

plätze geplant. Um die Erhitzung durch versiegelte Flä-

chen zu vermeiden und das Regenwasser lokal zu versi-

ckern sind diese durchlässig auszuführen. Beispiels-

weise mittels Rasengittersteinen.  

 

1, 4 In GP nicht er-

wähnt, da be-

reits im Park-

platzreglement 

der Stadt Klo-

ten vorge-

schrieben. 

Natürliche Baumate-

rialien für die Fas-

sade 

Natürliche Rohstoffe wie Holz oder Naturstein Materialien 

haben einen niedrigeren Wärmeumsatz. Sie erwärmen 

sich tagsüber weniger stark und geben somit nachts we-

niger Wärme ab. 

 

2 Wird in Detail-

planung ge-

prüft. 

Heller Anstrich der 

Fassade 

Je heller der Anstrich und die Materialfarbe, desto gerin-

ger ist der Anteil der absorbierten Solarstrahlung. 

 

2 Wird im Rah-

men des 
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Baubewilli-

gungsverfahren 

bearbeitet. 

Helle Oberflächenge-

staltung 

Alle nicht entsiegelten Flächen sollen in Naturmaterialien 

wie Holz oder Naturstein gestaltet werden. Diese erwär-

men sich weit weniger als beispielsweise Asphalt. 

 

2 Wird in Detail-

planung ge-

prüft. 

Erlebbares Wasser  An der Ecke Schaffhauser/ Hardackerstrasse ist ein 

Brunnen geplant. Dieser bietet der Bevölkerung durch 

Verdunstung eine Abkühlung an heissen Sommertagen. 

 

2 Artikel 4 (Art. 4 

Elemente mit 

orientierendem 

Charakter) legt 

fest, dass das 

Richtprojekt für 

die Baubehörde 

in Ermessenfra-

gen als rich-

tungsweisend 

dient. 

Begrünung der Ter-

rassen  

Die Begrünung der Terrassen hat einen Kühlungseffekt 

und trägt zudem zu einem hohen Erholungswert für die 

Bewohner/ Arbeiter in dem Haus bei.  

 

1, 2 Mit Artikel 8 der 

GP Vorschriften 

(Umgebung) 

umgesetzt. 

Regenwasserversi-

ckerung  

Die nicht unterbauten, unversiegelten Flächen sollen für 

eine Versickerung des Regenwassers genutzt werden. 

Dies unterstützt eine klimaangepasste Entwässerung. 

Die Versickerungseigenschaften des Untergrunds müs-

sen hierfür abgeklärt werden. 

4 Mit Artikel 8 der 

GP Vorschriften 

(Umgebung) 

umgesetzt. 

 
 

Fazit für den vorliegenden Gestaltungsplan 

 
Aufgrund einer Beurteilung der Ziele und Planungsgrundsätze strebt die Bauherrschaft 
mit dem Gestaltungsplan und dem zugehörigen Richtprojekt für Sektor A folgende Priori-
sierung an: 
 

• Einschnitte in den Fassaden - unter Berücksichtigung der Lärmsituation – um das 

Eindringen der Kaltluftströme in das Siedlungsgebiet zu ermöglichen. 

• Vorgaben betreffend Begrünung und Bepflanzung von Dächern um die Kühlung der 

Bauten und die Aufenthaltsqualität der Terrassen zu verbessern 

• Vorgaben betreffend Bepflanzung der Umgebung und Entlang von Strassen und 

Wegen um die Aufenthaltsqualität der Umgebung und die Kühlung der Bauten zu 

verbessern. 

Verschiedene Themen werden zudem im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens res-
pektive der Detailprojektierung geprüft. 
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6.8 Störfallvorsorge 

Die Risikoanlagen im Kanton Zürich sind im «Chemierisikokataster» (maps.zh.ch) ersicht-
lich. Der Kataster legt für die Umgebung von Risikoanlagen Konsultationsbereiche 
(KOBE) fest, in welchen eine Koordination zwischen Raumplanung und Störfallvorsorge 
notwendig ist. Ausserhalb der KOBE ist dies nicht erforderlich. 

 
Der Gestaltungsplanperimeter liegt teilweise 
im KOBE der Eisenbahn. Die Bahn verkehrt 
hier mit einer Gefahrengutmenge von ca. 
567‘000 t/a. Gemäss den Resultaten des 
Screenings der Störfallrisiken auf Bahnlinien» 
liegt das Risiko im betroffenen Streckenab-
schnitt heute und auch zukünftig im tragbaren 
Bereich und betrifft zudem nur einige wenige 
von der Teilrevision nicht betroffene Sektoren. 
Massnahmen zur Minimierung der Störfallrisi-
ken werden als nicht erforderlich beurteilt. 
 
 
 

Abbildung 17: Quelle Ausschnitt Chemie-Risikokataster 

7. Inhalt des revidierten „Privaten Gestaltungsplans Balsberg“ 

Perimeterbegrenzung 

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 83‘555 
m2. Im Süden stösst er an das Hardackerquartier und im Norden an das Gebiet „Neubrun-
nen“ an. Im Osten und im Westen wird er von zwei wichtigen Verkehrsträgern begrenzt 
(Schaffhauserstrasse und S-Bahnlinie S7).  

Dokumente 

Der revidierte „Private Gestaltungsplan Balsberg“ besteht aus folgenden rechtsverbindli-
chen Bestandteilen: 

- Situationsplan 1:1‘000, datiert 30. Oktober 2022 

- «Gestaltungsplanvorschriften», datiert 30. Oktober 2022 

- Spezialplan «Höhenbegrenzungen Sektor A», datiert 30. Oktober 2022 

 

Der „Situationsplan / Querprofile Sektor A“, datiert 30. Oktober 2022 hat nur orientieren-
den Charakter und ist nicht Bestandteil der Festsetzung. 

Der vorliegende Planungsbericht nach § 47 RPV Stand, datiert 30. Oktober 2022 - inklu-
sive der Anhänge - dient dem Stadtrat Kloten, dem Parlament und der kantonalen Geneh-
migungsbehörde als Beurteilungshilfe und erlangt ebenfalls keine Rechtsverbindlichkeit. 

8. Bestandteile des Gestaltungsplans 

8.1 Situationsplan 1:1‘000 

Als Genehmigungsinhalt werden nach wie vor die Sektoren für Hochbauten mit der zuläs-
sigen Geschossigkeit, Freiflächen, den maximal zulässigen Geschossflächen 



 

 

22 von 108 Teilrevision Privater Gestaltungsplan Balsberg 

ausgeschieden. Zudem werden Festlegungen betreffend die Erschliessung vorgenom-
men und die Empfindlichkeitsstufen zugeordnet. 
 
Im Sektor „A“ werden zudem  
 

• der Anknüpfungspunkt für die Unterniveaugaragen an der „Hardackerstrasse“ fest-
gelegt. 

• Bereiche für oberirdische Besucherparkierung ausgeschieden. 
 
Im Sektor „B“ wird zudem  
 

• ein Bereich für oberirdische Bauten ausgeschieden. Diese zeigt die Grenzen auf, 
innerhalb welchen im Rahmen eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens Hoch-
bauten geplant werden dürfen.  

 
Zusätzlich werden auch "Orientierungsinhalte" dargestellt. Diese zeigen Elemente auf, 
welche für das Verständnis des Gestaltungsplans wesentlich sind, aber in diesem Plan-
werk keine Rechtskraft entfalten. Es sind dies neben den bestehenden Bauten auch das 
Richtprojekt des Ateliers ww, Zürich sowie die «quartierinterne Durchwegung». 

8.2 Spezialplan «Höhenbegrenzungen Sektor A» 

Mittels eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens wurde für den Sektor «A» ein Richt-
projekt erarbeitet. Einerseits sollen dessen Qualitäten gesichert, gleichzeitig aber auch die 
Interessen der Nachbarschaft geschützt werden. Es wurde deshalb der «Spezialplan «Hö-
henbegrenzungen Sektor A»» erarbeitet welcher festlegt, wie hoch die einzelnen Baukör-
per hier maximal werden dürfen. Dies ist umso wichtiger, als es sich um eine differenzierte 
Überbauung mit unterschiedlichen Geschossigkeiten (Punkt- und Riegelbauten) handelt. 

8.3 Vorschriften 

Da es sich nur um eine Teilrevision des bestehenden „Privaten Gestaltungsplans Bals-
berg“ handelt, werden nachfolgend nur die massgeblichen Änderungen thematisiert 
 
 

Nutzweise 

Zulässige Nutzungen im Gestaltungsperimeter sind Wohnen sowie je nach genauer Lage 
"nicht störendes“ respektive „mässig störendes“ Gewerbe. Dies entspricht auch der Re-
gelbauweise gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO). Ein minimaler Gewerbe- und Wohn-
anteil von 25% wird für die Sektoren A + B sowie eines Teils des Sektors C festgelegt. 
 
In den Punktbauten 2, 3 und 4 des Sektors A ist reine Wohnnutzung zulässig. Diese wer-
den folglich der ES II zugeordnet. 
 
 

Sektoren 

Art. 6 der „Bauvorschriften Gestaltungsplan“ legt mittels Mantellinien in den einzelnen 
Sektoren die Bereiche für Hochbauten fest. Die genaue Lage der Mantellinien wird neu 
über Koordinaten verortet. Dadurch entfallen Festlegungen betreffend Grenz- oder Stras-
senabständen. Vermasste Abstände haben nur noch orientierenden Charakter. 
 
In den nur teilweise überbauten Sektoren «H» und «F» sind Mantellinien für noch nicht 
realisierte Bauten definiert worden, welche Richtgrundrisse aus den 80-er Jahren sehr 
eng umschliessen. Um aber den heutigen Anforderungen an das Wohnen gerecht werden 
zu können, werden die Mantellinien um je 2.0 m «längs und quer» verlängert. Minimale 
Gebäudeabstände, Grenzabstände oder Strassenabstände werden hierdurch nicht be-
troffen. Da die maximale BGF fixiert ist, ändert der vergrösserte Anordnungsspielraum an 



 

 

23 von 108 Teilrevision Privater Gestaltungsplan Balsberg 

den zu erwartenden Fussabdrücken der Bauten nichts. Eine Aufzonung findet durch diese 
neuen Festlegungen nicht statt. 
 
Im Sektor „H“ wird eine neue Mantellinie ausgeschieden. In dieser können die nicht mehr 
für einen Kindergartenbau benötigten 528 m2 Geschossfläche für Wohnbauten mit nicht 
störendem Gewerbe konsumiert werden. 
 
Nach wie vor wird die maximal zulässige Bruttogeschossfläche (BGF) pro Sektor ausge-
schieden. Die zulässige BGF wird gegenüber dem ursprünglichen Gestaltungsplan nicht 
verändert (siehe auch «6.4 Verzicht auf Aufzonung»). Durch die gegenüber dem Festset-
zungszeitpunkt des gültige Gestaltungsplan geänderten Gesetzgebung aber, welche 
Dach- und Untergeschosse sowie Aussenwände von der Anrechenbarkeit ausnimmt, er-
folgt trotzdem eine moderate Verdichtung. Dies ist aber durchaus im Sinne des Gesetz-
gebers, welcher solche Nachverdichtung fordert um sicherzustellen, dass mit der knappen 
Ressource Boden haushälterisch umgegangen wird. 
 
Die zulässigen Geschossigkeiten sind teilweise im Gestaltungsplan fixiert. Im Sektor «A», 
werden die zulässigen Höhen mittels des Spezialplans «Höhenbegrenzungen Sektor A» 
fixiert.  
 
Im Sektor „B“ wird ebenfalls auf die Festlegung von Geschossigkeiten verzichtet. Das 
Mass der Bebauung wird abschliessend durch die Mantellinie, die zulässige BGF sowie 
die maximale Gebäudehöhe von 18 m festgelegt. Eine Aufzonung findet durch diese 
neuen Festlegungen nicht statt. 
 
 

Gestaltung / Bauweise 

Verlangt wird, dass sämtliche Neubauten im Gestaltungsplanperimeter mindestens den 
aktuellen Minergiestandard inklusive Bedarfslüftung einhalten müssen. Bestehende Bau-
ten verfügen bezüglich Energievorschriften über Bestandesgarantie. 
 
Für die Sektoren „A“ + „B“ wird als Grundlage für ein Projekt die Durchführung eines qua-
lifizierten Wettbewerbsverfahrens verlangt. Das Richtprojekt des Sektors A wird als rich-
tungsweisend für Entscheide der Baubehörde erklärt. 
 
 

Freiflächen, Umgebung 

Der ursprüngliche Gestaltungsplan sah vor, dass 
 

• für Jugendliche ist im Sektor «K» eine gemeinsame zusammenhängende Spielflä-
che im Umfang von mindestens 3000 m2 zu schaffen sei. 

• Für Kinder zusätzlich in den einzelnen Überbauungen Spielplätze in der Grösse 
von 15% der für Wohnzwecke anrechenbaren Bruttogeschossfläche anzulegen 
seien. 

• Im Sektor «H» ein Kindergarten durch die Stadt Kloten realisiert werden kann. 
 
Diese Festlegungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Bedarf und sind zudem in den 
hoch verdichteten Gebieten kaum mehr umzusetzen. In der vorliegenden Teilrevision wer-
den deshalb folgende Anpassungen vorgenommen: 
 

• Die Festlegungen betreffend Finanzierung und Unterhalt der 3‘000 m2 Spielfläche 
im Sektor «K» wurden 1989 bereits gestrichen. Nicht nachgetragen wurde hinge-
gen, was mit dem eigentlichen Land und den sich darauf befindenden Bauten zu 
geschehen hat. Die vorliegende Teilrevision will 

− die Freifläche «Sektor K» als solche sichern, sie aber nicht einem Nutzungs-
zweck zuzuteilen. Sie soll als «grüne Lunge» fungieren, welche ökologisch 
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wertvoll gestaltet und zum Beispiel von chaussierten Wegen durchquert wer-
den darf. 

− die sich im Sektor K befindenden Bauten (Bauernhaus und Ökonomieteil) als 
Ensemble sichern. Sie sollen massvoll umgebaut und unterhalten, nicht aber 
erweitert werden dürfen. Sie können Wohnzwecken dienen oder nicht stören-
des Gewerbe beinhalten. 
 

• Die Vorgaben bezüglich Nutzung der Freiflächen werden weniger eng gefasst, falls 
die Freiraumplanung Resultat eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens ist. Neu 
wären dann minimal 5% der für Wohnzwecke anrechenbaren Bruttogeschossflä-
che für die Erstellung von qualitativ hochstehenden Ruhe- und Spielbereichen be-
reit zu stellen. 
 

• Die Festlegung, dass die Stadt Kloten das Recht hat einen Kindergarten zu erstel-
len, wird ersatzlos gestrichen. Die von der Stadtverwaltung periodisch erneuerte 
Schulraumplanung zeigt klar auf, dass an dieser peripheren Lage kein Kindergar-
ten notwendig ist. Die dadurch freiwerdenden 528 m2 BGF werden explizit dem 
Sektor «H» zugeschlagen und mittels einer Mantellinie gesichert. 

 
Das im ursprünglichen Gestaltungsplan vorgegebene Wegenetz wird als Orientierungsin-
halt («quartierinterne Durchwegung») beibehalten.  
 
Die Umgebung des im Rahmen eines qualifizierten Wettbewerbsverfahrens beplante Sek-
tor A wurde bereits detaillierter bearbeitet.  
 

 
Abbildung 18: Situation aus Wettbewerbsprojekt Atelier ww, Zürich 

 

 
Dabei sind einige Rahmenbedingungen festgelegt worden, welche zukünftig auch für den 
Sektor B gelten: 
 
 

Bereiche entlang den angrenzenden Strassen 

 
Entlang der Schaffhauserstrasse ist eine Bepflanzung mit einheimischen Bäumen im 
Sinne einer lockeren Allee vorgesehen. Entlang der Strasse «Am Balsberg» werden die 
Freiräume ebenfalls strassenbegleitend mit Bäumen aufgewertet. Dies aber in einer frei-
eren und weniger geometrischen Form als an der Schaffhauserstrasse. 
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Innenbereich der Überbauung 

 
Der Innenraum der Überbauung Sektor A öffnet sich durch die Stellung der Punkthäuser 
und die offene Nordostseite. Der kontinuierlich ansteigende Längsraum schafft eine gross-
zügige Weite welcher durch die Geometrien der Bebauung gegliedert und vertikal gefasst 
werden. Dieser Innenraum wird in vier Bereiche aufgeteilt: 
 

• Allgemeine Aufenthaltszonen 

• Grüner Puffer- & Spielbereich 

• Wegenetz intern und Anschlüsse an Wegnetz extern 

• Private Aussenbereiche der Parterrewohnungen abgetrennt durch geeignete Be-
pflanzung 

 
Umgesetzt werden soll dies zum Beispiel mittels Raumaufweitungen an den Wegkreuzun-
gen zu kleinen möblierten Plätzen. 
 
Damit im Rahmen der Umgebungsplanung dieses Konzept auch tatsächlich umgesetzt 
wird, werden die wesentlichen Parameter mit den entsprechenden Vorschriften für die 
Sektoren A + B gesichert. 
 

Lärmschutz 

Das Planungsgebiet der Sektoren A, B und eines Teils des Sektors C befindet sich ge-
mäss rechtskräftigem Zonenplan in der viergeschossigen Wohn- und Gewerbezone mit 
Empfindlichkeitsstufe ES III. Es gelten die Immissionsgrenzwerte (IGW ES III 65 dB(A) 
am Tag und 55 dB(A) in der Nacht). 
 
Die Anforderungen an den Lärmschutz werden nur für die Sektoren A, B und eines Teils 
des Sektors C, welche direkt an der Schaffhauserstrasse liegen, neu formuliert. Ziel ist es, 
über klare Vorgaben die Wohnsituation trotz des Strassenlärms positiv gestalten zu kön-
nen. 
 
Für den Studienauftrag wurde ein Lärmgutachten durch die Firma SWR Infra, datiert  
9. Juli 2015 erarbeitet. Dieses bildete die Grundlagen für den Studienauftrag und den Ge-
staltungsplan. Im Rahmen der Jurierung wurde überprüft und sichergestellt, dass diese 
Vorgaben eingehalten werden können (vgl. Abbildungen: Situation und Aufsicht der 
Lärmausbreitung in der Nacht).  
Als Folge der zwischenzeitlich angepassten Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde 
die überarbeitete Version des Lärmgutachtens vom 7. Dezember 2020 erstellt. Dieses 
zeigt auf, dass das Richtprojekt auch unter diesen verschärften Regeln lärmtechnisch re-
alisierbar ist. 
 
Die Lärmbelastung des Fluglärms am Tag und in der Nacht ist unproblematisch. 
 
Die Lärmbelastungen durch die Schaffhauserstrasse wurden in den Berechnungen be-
rücksichtigt. Die Emissionspegel wurden dem kantonalem Strassenlärminformationssys-
tem (Quelle: gis.zh.ch) entnommen. Der übliche Sicherheitszuschlag von 1 dB für Son-
dernutzungsplanungen ist in den Emissionspegeln der Staatstrassen enthalten. Bei der 
Nationalstrasse N11 wurde der Beurteilungshorizont bis im Jahr 2030 gewählt. 
 
Es hat sich am Richtprojekt gezeigt, dass mit den vorgesehenen zusätzlichen Massnah-
men (vorgesehene Gebäudestruktur, lärmoptimierte Grundrisse, erhöhte Anforderungen 
gem. SIA 181, Komfortlüftung) entlang der Schaffhauserstrasse - auch bezüglich Lärm-
schutz - qualitativ hochwertiger Wohnraum mit ruhigen Aussenräumen und insgesamt 
eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität geschaffen werden kann.  
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Abbildung 19: Auszug Lärmgutachten SWR Infra 

 
 

 
Abbildung 20: Auszug Lärmgutachten SWR Infra 

 
In der ersten Bautiefe entlang der Schaffhauserstrasse können die IGW ES III an der Fas-
sade nicht eingehalten werden. Durch die Gestaltungsplanvorschrift „durchgesteckte 
Wohnungen entlang der Schaffhauserstrasse“, können die gesetzlichen Lärmschutzvor-
gaben von Bund und Kanton aber trotzdem eingehalten werden. 
 
In der zweiten Bautiefe profitieren die vorgegebenen Punktbauten von der lärmabweisen-
den Funktion des Riegels. Dort ist die Einhaltung des IGW ES III auch mit freieren Grund-
rissen weitestgehend problemlos möglich. Um den Schallschutz für die zweite Bautiefe 
des Sektors A in jedem Fall sichern zu können, wird eine minimal zu erstellende Höhe von 
7.0 m über dem gewachsenen Terrain für den Riegel festgelegt.  
 
Um den Lärmschutz auch aufgrund der Vorschriften tatsächlich umsetzten zu können wer-
den  

• Festlegungen betreffend Lärmschutzwände / -wälle gemacht. 

• Eine Mindesthöhe des als Lärmschutz für die Punktbauten funktionierenden 
Längsriegeln festgelegt. 

• Maximale Breite, Anzahl und Materialisierung von Öffnungen im Lärmriegel be-
stimmt. 

• Aussagen zur Belüftung der Wohnräume entlang der Schaffhauserstrasse inte-
griert. 

• Festlegungen betreffend Orientierung der privaten Aussenräume getroffen. 
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Im vorliegenden Projekt ist dokumentiert, dass von Anfang an Wert auf lärmoptimierte 
Architektur gelegt worden ist. So sind beispielsweise die Grundrisse entlang der Schaff-
hauserstrasse «durchgesteckt», so dass die Lüftung sämtlicher Lärmempfindlicher 
Räume in den ruhigen Innenhof erfolgen kann. Die hinterliegenden Punktbauten werden 
durch den vorderliegenden kompakten Riegel – dessen minimale Höhe in den Bauvor-
schriften zudem fixiert ist - vom Strassenlärm abgeschirmt. Gemäss Umweltschutzgesetz-
gebung sind aber neben den Massnahmen am Empfänger hautsächlich Massnahmen an 
der Quelle prioritär. Hierbei präsentiert sich der Stand an der Schaffhauserstrasse folgen-
dermassen: 
 

• Im Jahr 2019 wurde im Rahmen eines Unterhaltsprojekts ein neuer Deckbelag 
eingebaut. Bei diesem handelt es sich um einen Standardbelag. Gemäss Unter-
haltsplanung ist die nächste Strassensanierung nicht vor 2033 zu erwarten. Spä-
testens dannzumal ist zu prüfen, ob an dieser exponierten Stelle mit der ihr folgen-
den verdichteten Bebauung nicht ein lärmarmer Belag einzubauen sei. 

• Im Jahr 2018 wurde im Rahmen der «Lärmsanierung Staatsstrasse» eine Grob-
beurteilung bezüglich der Lärmauswirkungen durch eine Temporeduktion von 60 
km/h auf 50 km/h durchgeführt. Die Untersuchung ergab für den vorliegenden Ab-
schnitt eine «bedingte Eignung». Ein vom TBA gestellter Antrag auf Temporeduk-
tion wurde von der Kantonspolizei abgewiesen. 

 
Bei einer Realisierung von Bauten in den Sektoren A, B und teilweise C - entlang der 
Schaffhauserstrasse - würden sich die Rahmenbedingungen derart ändern, dass die Be-
urteilung der Nützlichkeit und des Realisierungszeitraums von Massnahmen an der Lärm-
quelle erneut erfolgen müsste. Im Rahmen des Planungsprozesses – auf jeden Fall vor 
Baueingabe – würden allfällige Bauherrschaften zusammen mit der Stadt Kloten das Ge-
spräch mit den massgeblichen Kantonalen Stellen und der Kantonspolizei suchen. Dies 
mit dem Ziel, dass lärmmindernde Massnahmen an der Quelle vorgezogen werden. 

9. Gestaltungsplanverfahren 

Vorprüfung ARE Der private Gestaltungsplan wurde dem Amt für Raumentwick-
lung (ARE) zur formellen Vorprüfung zugestellt. 

Die Stellungnahme vom 09. April 2021 liegt vor. Am 15. Juni 
2021 fand ein Gespräch mit dem Amt für Raumentwicklung 
(ARE) und der Stadt Kloten statt. An dieser Sitzung wurde der 
Vorprüfungsbericht besprochen und festgehalten, welche In-
halte angepasst werden sollen. Die besprochenen Inhalte wur-
den im Gestaltungsplan, in den Vorschriften und im vorliegen-
den Bericht aufgenommen. 

Die Stellungnahme vom 18. Juli 2022 der zweiten Vorprüfung 
liegt vor. Aufgrund des Vorprüfungsberichtes wurden die Anre-
gungen und Hinweise im Gestaltungsplan, in den Vorschriften 
und im vorliegenden Bericht aufgenommen. 

 

Öffentliche Auflage Der private Gestaltungsplan wurde entsprechend § 7 PBG wäh-
rend 60 Tagen öffentlich aufgelegt. 

 Öffentliche Auflage: 08. April 2022 bis 07. Juni 2022. 
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Festsetzung durch die  
Grundeigentümer Die Festsetzung der Revision durch die Grundeigentümer er-

folgte per 30. Oktober 2022. Nicht alle beteiligten Grundeigen-
tümer bezeugten ihr Einverständnis mit der Revision mittels Un-
terschrift. Dies ist durchaus nachvollziehbar, wurden doch teil-
weise im Rahmen der Mitwirkung von Grundeigentümern Be-
gehren gestellt, auf welche nicht eingetreten werden konnte 
(siehe Mitwirkungsbericht gemäss §7 PBG vom 30. Oktober 
2022). Das PBG hält aber unter §85 Abs 2 fest, dass «Gestal-
tungspläne als allgemeinverbindlich erklärt werden können, 
wenn ihnen die Grundeigentümer zustimmen, denen mindes-
tens zwei Drittel der einbezogenen Flächen gehören, und wenn 
keine schutzwürdigen Interessen der anderen Grundeigentü-
mer verletzt werde». Im vorliegenden Gestaltungsplan ist dies 
der Fall, konnten doch die Unterschriften der grössten Grund-
eigentümer - welche zusammen mehr als zwei Drittel des GP-
Perimeters besitzen -  beigebracht werden. Dass keine schutz-
würdigen Interessen der anderen Grundeigentümer verletzt 
werden, zeigt die Vorprüfung durch den Kanton sowie der Mit-
wirkungsbericht auf. 

  

Beschlussfassung Dem privaten Gestaltungsplan wurde entsprechend § 86 des 
Gemeindeversammlung Planungs- und Baugesetzes (PBG) durch das Parlament zuge-

stimmt. 

10. Mitwirkungsverfahren 

Mitwirkungsbericht Während der öffentlichen Auflage vom 08. April 2022 bis  
07. Juni 2022. sind verschiedene Begehren eingegangen, wel-
che im Mitwirkungsbericht gemäss §7 PBG vom 30. Oktober 
2022 behandelt worden sind. 
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A1. Auszüge aus Vorprojekt Sektor A (Atelier ww Zürich) 

Die nachfolgenden Auszüge aus dem Richtprojekt sind nicht Bestandteil der Festsetzung. 
Sie haben lediglich orientierenden Charakter. 
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A2. Lärmgutachten vom 9. Juli 2015 

Das nachfolgende Lärmgutachten ist nicht Bestandteil der Festsetzung. Es war eine 
Grundlage für die Durchführung des qualifizierten Wettbewerbsverfahrens und zeigt le-
diglich auf, dass mit den gewählten architektonischen Massnahmen die Vorgaben der 
Lärmschutzverordnung eingehalten werden können Im Rahmen des Baugesuchsverfah-
rens ist ein dem dannzumaligen aktuellen Bauvorhaben angepasstes Lärmgutachten ein-
zureichen. 
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A3. Aktualisiertes Lärmgutachten vom 7. Dezember 2020 

Das nachfolgende aktualisierte Lärmgutachten wurde angesichts der geänderten Recht-
sprechung des Bundesgerichts erstellt und ist nicht Bestandteil der Festsetzung. 
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A4. Arbeitspapier Verkehr vom 23. August 2021 

Das nachfolgende Gutachten der Firma SWR+ ist nicht Bestandteil der Festsetzung. Es 
zeigt lediglich die Auswirkungen der Teilrevision gegenüber dem gültigen Gestaltungsplan 
auf das übergeordnete Strassennetz auf. 
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A5. Arbeitspapier Höhe Lärmriegel vom 23. August 2021 

Das nachfolgende Gutachten der Firma SWR+ ist nicht Bestandteil der Festsetzung. Es 
zeigt lediglich auf, welche Höhe der Lärmriegel mindestens haben muss, damit der Lärm-
schutz der hinterliegenden Punktbauten in Sektor A gewährleistet ist. 
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1. Ablauf, Stand des Verfahrens 
 
Der private Gestaltungsplan wurde vom Stadtrat Kloten für die Mitwirkung und Vorprüfung 
(§ 7 PBG) verabschiedet. Diese fand vom 8. April 2022 bis am 7. Juni 2022 statt. Jeder-
mann konnte sich innert 60 Tagen zum Planinhalt äussern. Gemäss § 7 PBG sind nicht 
oder nur teilweise aufgenommene Anliegen in einem Bericht der nicht berücksichtigten 
Einwendungen zu dokumentieren und die Ablehnung ist zu begründen. Dieser Bericht ist 
als Teil der Vorlage vom Parlament zur Kenntnis zu nehmen. Er muss jedoch von der 
Baudirektion nicht genehmigt werden. 

Parallel zur öffentlichen Auflage ist der Gestaltungsplan der Vorprüfung durch den Kanton 
Zürich unterzogen worden. Die Akten wurden dem ARE zur Vorprüfung und Stellung-
nahme eingereicht. 

Der private Gestaltungsplan wurde aufgrund der Mitwirkung und Vorprüfung überarbeitet. 
Die Eingaben sowie allfällige Auswirkungen auf das Planwerk sind im vorliegenden Mit-
wirkungsbericht dargelegt. 

Der private Gestaltungsplan wird vom Gemeinderat zur Beratung traktandiert und bei Zu-
stimmung im Anschluss der Kantonalen Baudirektion zur Genehmigung eingereicht. 

2. Behandelte Einwendungen 
 
Neben- und übergeordnete Planungsträger 
 
Zur Mitwirkung wurden die angrenzenden Gemeinden und die Zürcher Planungsgruppe 
Glattal eingeladen. Die Gemeinden Nürensdorf, Rümlang, und Oberembrach sowie die 
Stadt Opfikon nehmen den revidierten privaten Gestaltungsplan „Balsberg“ ohne Anträge 
zur Kenntnis.  

Die Zürcher Planungsgruppe Glattal hat die Vorlage geprüft und diese als grundsätzlich 
kongruent mit den planerischen Vorgaben des «Regionalen Richtplans» bezeichnet. Sie 
hat zusätzlich 3 Anträge sowie eine Empfehlung formuliert. 

Der Vorprüfungsbericht des ARE liegt mit Datum vom 18. Juli 2022 vor. 
 

Bevölkerung 
 

Innerhalb der Auflagefrist sind zwei Mitwirkungsbegehren eingegangen. 
 
 
 
 
Die Beschlüsse betreffend die Einwendungen sowie der im Rahmen der Vorprüfung ge-
machten Auflagen / Empfehlungen werden nachfolgend erläutert. 
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Einsprecher Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

Einwendung 1 

 

Dr. Manrico Filippi, 
Am Balsberg 63, 
8302 Kloten 

 

Antrag 1: Der momentan geplante Betonrie-
gel entlang der Schaffhauserstrasse sowie 
des Winkels ist zu überarbeiten und städte-
baulich attraktiver zu gestalten. Die Woh-
nungen entlang der Schaffhauserstrasse 
sind aufzuteilen und die damit wegfallen-
den Wohneinheiten den vier Mehrfamilien-
häusern entlang der «Am Balsberg» 
Strasse zuzuschlagen. Auf die Winkelüber-
bauung in die Hardackerstrasse ist zu ver-
zichten. Zur Lärmreduktion entlang der 
Schaffhauserstrasse sind geeignete Mass-
nahmen zu treffen wie begrünte Wälle, Al-
lee-Bepflanzung oder ähnliches. 

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
die vorgesehene Baute entlang der Schaff-
hauserstrasse aus seiner Sicht städtebaulich 
eine «Sünde» sei. Ein «Tor zu Kloten» im Sinne 
der Bevölkerung resultiere aus diesem Projekt 
nicht.  

Als Reaktion darauf schlägt er vor, den Längs-
riegel in drei bis vier Einheiten zu unterteilen 
und die wegfallenden Wohnungen in den Punkt-
bauten zu kompensieren. Der so geschwächte 
Schallschutz für hinterliegende Bauten können 
mit baulichen Massnahmen entlang der Schaff-
hauserstrasse sichergestellt werden (Wälle, Be-
pflanzung). 

Der Antrag wird nicht berücksichtigt. 
 

Das vorliegende Projekt ist das Resultat eines 
langwierigen Prozesses und eines qualifizierten 
Wettbewerbsverfahrens welche durch ein Fach-
gremium und zwei Vertreter der Stadt Kloten 
begleitet worden ist. Dass das vorliegende 
Richtprojekt hohe städtebauliche Qualitäten be-
sitzt und die Vorgaben der übergeordneten Pla-
nungen erfüllt, geht auch aus dem Vorprüfungs-
bericht des ARE klar hervor: 

……Mit der Revision des Gestaltungsplans wird 
eine städtebaulich wie qualitätsvolle Überbau-
ung für das grosse noch unüberbaute Grund-
stück im Gestaltungsplanperimeter planungs-
rechtlich gesichert. Weiter wird ein wichtiger 
Beitrag zur Aufwertung der Schaff-
hauserstrasse in diesem Abschnitt geleistet und 
ein wichtiger Beitrag zur Aufwertung der Schaff-
hauserstrase nach innen gesetzt. Mit dem 
Richtprojekt liegt ein qualitätsvolles Projekt vor, 
das Identität stiftendes Potential aufweist…… 

Es ist natürlich, dass städtebauliche respektive 
architektonische Qualitäten je nach Auge des 
Betrachters unterschiedlich beurteilt werden 
können. Im vorliegenden Fall sind sich aber alle 
daran beteiligten Parteien (Bauherrschaft, Jury, 
Stadt Kloten, übergeordnete Instanzen) einig 
darüber, dass diese sehr wohl gegeben sind.  

Da ein Projekt am vorliegenden Ort insbeson-
dere den übergeordneten Vorgaben der Lärm-
schutzverordnung genügen müssen, ist ein Auf-
trennen des Riegels nicht möglich, da dadurch 

Keine Massnah-
men im Gestal-
tungsplan 
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Einsprecher Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

der Lärmschutz der hinter liegenden Bebauung 
nicht gewährleistet werden könnte. 

Zusammengefasst resultiert daraus, dass der 
Antrag 1 des Einwenders nicht umgesetzt wird. 

Antrag 2: Der Gewerbeanteil in den Sekto-
ren A, B und C ist zu reduzieren oder sogar 
ganz zu streichen. 

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
der für die betroffenen Teile des Gestaltungs-
planperimeters festgelegte Gewerbeanteil zu 
hoch sei. Dieser sollte deshalb reduziert oder 
idealerweise weggelassen werden. Dass in die-
ser Gegend die sogenannte «Laufkundschaft» 
– welche zum Überleben solcher Betriebe we-
sentlich sei – fehle, zeige sich an konkursiten 
Betrieben an gleicher Lage. 

Der Antrag wird nicht berücksichtigt. 
 

Der Regionale Richtplan weist für einen Teil des 
von der Revision betroffenen Areals einem 
«Regionalen Mischgebiet» zu. In solchen ist si-
cherzustellen, dass sowohl ein Mindestanteil 
von 25% für Wohnen und auch für Arbeiten ei-
gentümerverbindlich zu sichern sind. Dies er-
folgt nun im Rahmen der Gestaltungsplanrevi-
sion, da dies bereits im Rahmen der ersten Vor-
prüfung durch den Kanton explizit verlangt 
wurde. 

Zusammengefasst resultiert daraus, dass der 
Antrag 2 des Einwenders nicht umgesetzt wird. 

Keine Anpassung 
der Gestaltungs-
planvorschriften 

Antrag 3: Eine vollständige Linksabbieger-
spur in die «Am Balsberg» / 
Hardackerstrasse» sei wegen Mehrverkehrs 
zu erstellen. 

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
auf der Schaffhauserstrasse Richtung Kloten 
eine Linksabbiegespur als Folge des zu erwar-
tenden Mehrverkehrs auf der Schaff-
hauserstrasse zu erstellen sei. Dies um bereits 
heute bestehende Behinderungen des privaten 
und des öffentlichen Verkehrs durch linksabbie-
gende Fahrzeuge nicht noch zu verstärken. 

Der Antrag wird nicht berücksichtigt. 
 

Um diese Frage klären zu können, wurde ein 
«Arbeitspapier Verkehr» in Auftrag gegeben 
und mit Datum 23. August 2021 fertiggestellt. 
Dieses betrachtet die verschiedenen Verkehrs-
zustände des revidierten im Vergleich zum be-
reits bestehenden privaten Gestaltungsplans. 

Das Gutachten kommt zum Schluss, dass die 
Reserven der Strassenkapazität Richtung Klo-
ten sowohl unter dem Regime des bestehenden 
wie auch des revidierten Gestaltungsplans aus-
reichend sind bis und mit dem betrachteten 

Keine Anpassung 
der Gestaltungs-
planvorschriften 
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Einsprecher Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

Zeithorizont von 2036 und darüber. Eine Aus-
bauerfordernis des Knotens aufgrund der Teil-
revision des Gestaltungsplans ist folglich nicht 
notwendig. 

Dass die im Arbeitspapier getroffenen verkehrs-
technischen Annahmen sowie die daraus resul-
tierenden Berechnungen und Aussagen korrekt 
sind, hat sich durch die zustimmende Kenntnis-
nahme des Kantons Zürich im Rahmen der 2. 
Vorprüfung gezeigt. 

Zusammengefasst resultiert daraus, dass der 
Antrag 2 des Einwenders nicht umgesetzt wird. 

 

 

Einwendung 2 

 

Gottfried Gerber, 
Am Balsberg 65 
8302 Kloten, vertre-
ten durch Dr. Gau-
denz Schwitter 

 

Antrag 1: Art. 3 Abs. 5 der revidierten Zo-
nenvorschriften sei aufzuheben und durch 
folgende Bestimmung zu ersetzen: 
Die bestehenden Ökonomiegebäude Nr. 156 
und Nr. 344 können für Wohnzwecke und 
nicht störendes Gewerbe (z.B. Café, Werk-
statt) genutzt werden. Um- und Ersatzneu-
bauten sind zulässig, für welche die durch 
das bisherige Gebäudeprofil gebildeten 
Masse gelten. Die konsumierte Bruttoge-
schossfläche wird nicht in den anderen 
Sektoren angerechnet. Geringfügige Ände-
rungen von Ausrichtung, kubischer Gestal-
tung und Dachform sind gestattet. 

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
Gemäss Planungsbericht mit der getroffenen 
Festlegung die beiden Ökonomiebauten Nr. 
156 und Nr. 344 als Ensemble erhalten werden. 

Der Antrag wird berücksichtigt. 
 

Da die betroffenen Gebäude im Jahr 2000 aus 
dem Schutzinventar entlassen worden sind, wä-
ren Ersatzneubauten mit dem gleichen Volu-
men denkbar. Dies würde es ermöglichen, das 
prägende Ensemble zu erhalten. 

. 

Anpassung der 
Gestaltungsplan-
vorschriften Art.3 
Abs. 5 
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Da eine solche Regelung nicht auf den Erhalt 
der gebauten Bausubstanz abziele, sondern 
eine ortsbildschützerische Funktion bezweckt, 
müssten Ersatzneubauten erlaubt sein. Mit den 
Vorgaben für den Volumenschutz ist der beab-
sichtigte Ortsbildschutz sichergestellt. 

Antrag 2: Art. 10 Abs. 2 der revidierten Zo-
nenvorschriften sei aufzuheben und durch 
folgende Bestimmung zu ersetzen: 

Die in Sektor K ausgeschiedene Freifläche 
bezweckt die Sicherung des bestehenden 
Grünraums. Zulässig sind Bepflanzungen 
mit einheimischen Bäumen / Gehölzen / 
Pflanzen sowie der Bau von Wegen und An-
lagen für die Quartier Durchwegung und für 
die Nutzung der sich im Sektor K befindli-
chen Gebäude (z.B. Einfriedung, Vorplatz, 
Aussenparkierung). Versiegelte Flächen 
sind i.d.R. nicht zulässig. Rasenflächen 
sind möglichst artenreich zu gestalten.  

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
bei einer Nutzung der Ökonomiegebäude für 
Wohnzwecke oder nicht störendes Gewerbe 
auch die notwendigen Aussenanlagen ermög-
licht werden müssen. 

Bei einer Anpassung von Artikel 3 Absatz 5 ist 
die vorgeschlagene Anpassung sinnvoll und 
notwendig. 

Anpassung der 
Gestaltungsplan-
vorschriften Art.10 
Abs. 2 

Antrag 3: Art. 7 Abs. 1 der revidierten Zo-
nenvorschriften sei aufzuheben und durch 
folgende Bestimmung zu ersetzen: 

Gebäude haben sich bezüglich Grundfläche 
und Stellung nach den im Situationsplan 
eingezeichneten Mantellinien zu richten. 
Für «Besondere Gebäude» sowie abstands-
freie Gebäude und Gebäudeteile gelten die 
jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften, 

Die Anliegen zur weiteren Klärung können 
nachvollzogen werden. Dabei soll aber das ein-
leitende Wort «Gebäude» durch «Hauptge-
bäude» ersetzt werden. Dies um die Abgren-
zung zu den abstandsprivilegierten «Besonde-
ren Gebäuden» klar zu machen. 

Anpassung der 
Gestaltungsplan-
vorschriften Art.7 
Abs. 1 
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sofern die eingezeichneten Mantellinien 
nicht ein Näherbauen an die nachbarliche 
Grenze erlauben. 

Der private Grundeigentümer führt aus, dass 
Art. 7 Abs. 1 der revidierten Zonenvorschriften 
die Bebauung der innerhalb der im Gestal-
tungsplan definierten Mantellinien regelt. Es ist 
ihm ein Anliegen klarzustellen, dass Beson-
dere Gebäude i.S. von § 273 PBG sowie ab-
standsfreie Gebäude und Gebäudeteile i.S. 
von § 269 PBG (z.B. unterirdische Gebäude-
teile) auch ausserhalb der Mantellinien reali-
siert werden können. In diesem Fall gelten die 
jeweiligen gesetzlichen Abstandsvorschriften 
zum Nachbargrundstück.  

Verlangen die gesetzlichen Abstandsvorschrif-
ten weitergehende Abstände für Besondere 
Gebäude sowie abstandsfreie Gebäude und 
Gebäudeteile als die eingezeichneten Mantelli-
nien, würden die Mantellinien den gesetzlichen 
Abstandsvorschriften vorgehen. 

Antrag 4: Art. 7 Abs. 4 der revidierten Zo-
nenvorschriften sei aufzuheben und durch 
folgende Bestimmung zu ersetzen: 

Sämtliche Neubauten im Gestaltungsplan-
perimeter müssen mindestens dem gelten-
den Minergie Standard oder einem analo-
gen Label entsprechen. 

Ausgeführt wird, dass auf die Festlegung eines 
einzigen Energiestandards (Minergie) zu ver-
zichten und stattdessen auch andere Labels 
zuzulassen seien, die mindestens dem Miner-
gie Standard entsprechen. Ein breiterer Fächer 
für zukunftsträchtige Baustandards sei 

Die Begründung des Antragstellers kann nach-
vollzogen werden. Die Herausforderung im Voll-
zug wird sein, die verschiedenen Labels gegen-
einander abzuwägen und die «Gleichwertig-
keit» in der Praxis zu überprüfen. Da aber diese 
Vorschriften mindestens 20 Jahre Bestand ha-
ben sollen, ist eine Öffnung des Labelbegriffs si-
cher sinnvoll. 

Anpassung der 
Gestaltungsplan-
vorschriften Art.7 
Abs. 4 
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innovationsfreundlicher und erhöhe die Akzep-
tanz bei den Bauherrschaften und Investoren. 

 Antrag 5: Art. 7 der revidierten Zonenvor-
schriften sei mit folgendem Abs. 6 zu er-
gänzen: 

Werden bestehende Gebäude (Stand 1. Ap-
ril 2013) energetisch saniert, dürfen Aus-
senwärmedämmungen die Mantellinien bis 
max. 35 cm überstellen. Soweit mit diesen 
Sanierungen Anpassungen bei den Gebäu-
devorsprüngen (z.B. Vordächer) verbunden 
sind, können diese Vorsprünge die Mantel-
linie in einer Tiefe von max. 2.0 m überstel-
len. 

Ausgeführt wird, dass mit dieser Ergänzung, 
klargestellt werden soll, dass zwecks Erleichte-
rung von energetischen Sanierungen von be-
stehenden Gebäuden die Mantellinien über-
stellt werden dürfen. Mit dieser Regelung 
werde sichergestellt, dass die bestehenden 
Gebäude bei energetischen Sanierungen nicht 
schlechter gestellt werden als Bestandesbau-
ten, welche einen Grenzabstand einzuhalten 
haben. Stichtag ist der 1. April 2013. Auf die-
ses Datum trat § 253 a PBG in Kraft. 

Das Anliegen des Einwenders kann nachvollzo-
gen werden. Es ist aber nicht notwendig, in den 
Gestaltungsplanvorschriften eine entspre-
chende explizite Ausführung einzubringen, da-
mit nachträgliche Aussenwärmedämmungen 
keine Benachteiligung erfahren. Die, da in den 
Gestaltungsplanvorschriften unter Artikel 1 Abs. 
3 folgendes geregelt ist: 

Soweit die vorliegenden Bestimmungen nichts 
Abweichendes regeln, sind während der Gültig-
keitsdauer des Gestaltungsplanes die jeweils 
gültige Bau- und Zonenordnung (BZO) der Ge-
meinde Kloten sowie das übergeordnete kanto-
nale und eidgenössische Recht massgebend. 
Beim übergeordneten kantonalen Recht ist die 
bis zum 28. Februar 2017 geltenden „histori-
sche“ Fassung des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) vom 1. Juli 2015 massgebend. 

Folglich gilt § 253a PBG auch im Perimeter des 
Gestaltungsplans Balsberg. 

Keine Anpassung 
der Gestaltungs-
planvorschriften 
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Stellungnahme ZPG 

 Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

Zürcher Planungs-
gruppe Glattal 

Antrag 1: Die Formulierung auf Seite 10, 
Abs. 5 des Planungsberichts nach Art 47 
RPG sei anzupassen. 

An dieser Stelle wird dargelegt, dass der mini-
male Gewerbe- / Wohnanteil im Gestaltungs-
planperimeter automatisch angepasst wird, falls 
dieser im regionalen Richtplan geändert würde. 
Da der Kt. Zürich als Genehmigungsinstanz 
eine solche Regelung als nicht rechtmässig er-
achtet, ist eine Anpassung dieser Festlegung 
nicht mehr notwendig. 

Keine Anpassung 
im Planungsbe-
richt als Folge der 
Stellungnahme. 

Antrag 2: Die ZPG beantragt, die Bruttoge-
schossfläche (BGF) als Flächenmass durch 
ein in übergeordneten Gesetzesgrundlagen 
oder allgemein anerkannten Normen ab-
schliessend definiertes Flächenmass zu er-
setzen (z.B. anrechenbare Geschossfläche 
aGF nach § 255 PBG – sofern zweckmässig). 
Alternativ wird beantragt, die Bruttoge-
schossfläche als Flächenmass in den GP-
Vorschriften abschliessend zu definieren. 

Da es sich um eine Teilrevision eines Gestal-
tungsplans – welcher bereits weitgehend umge-
setzt worden ist – handelt, soll die Definition des 
zulässigen Nutzungsmasses nicht mehr geän-
dert werden. Dies könnte zu Ungleichbehand-
lungen von Bestand und Neubauten führen. 

In den Vorschriften wird aber ergänzend die De-
finition der BGF nachgeführt.  

Neueinführung der 
BGF-Definition in 
den Gestaltungs-
planvorschriften 
Art.2.1 Abs. 3 

Antrag 3: Der GP Balsberg liegt gemäss re-
gionalem Richtplan in der Dichtestufe «mitt-
lere Nutzungsdichte (100-150 K/ha üBZ) und 
nicht in der Dichtestufe «hohe Nutzungs-
dichte (150 – 300 k/ha üBZ). Im Kapitel 6 sei 
der Erläuterungsbericht anzupassen. 

Der Antrag ist nachvollziehbar. Entsprechend 
wird der Planungsbericht in Kapitel 6.1 ange-
passt. 

Anpassung des 
Planungsberichts 
nach Art. 47 RPG. 

Empfehlung: Die ZPV empfiehlt, zur Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs und des 
Fuss- und Veloverkehrs - sowie zur Festle-
gung eines zweckmässigen Mobilitätsange-
bots auf dem Areal - die Erstellungspflicht 
für ein Mobilitätskonzept mit der 

Der Gestaltungsplanperimeter ist bezüglich 
ÖeV hervorragend erschlossen. Dies wird im 
Parkierungsreglement der Stadt Kloten auch 
entsprechend berücksichtigt. Diese Vorgaben 
genügen, um die Zahl der notwendigen Abstell-
plätze für MIV und Langsamverkehr zu 

Auf die Festschrei-
bung einer Pflicht 
zur Erstellung von 
Mobilitätskonzep-
ten wird verzichtet. 
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 Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

Baueingabe und dessen wichtigsten Inhalte 
in den Bestimmungen zu ergänzen. 

bestimmen, ohne dass zusätzlich ein Mobilitäts-
konzept erstellt werden müsste. 

Da es sich zudem um eine Teilrevision in einem 
weitestgehend gebauten Perimeter handelt, 
wäre die nachträgliche Anpassung der Vor-
schriften im Sinne der Empfehlung unverhält-
nismässig. 

 

 

Ergebnis Kantonale Vorprüfung 

 Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

Amt für Raumord-
nung des Kantons 
Zürich 

Der Übersichtsplan der Querprofile bilde 
den Stand der ersten Vorprüfung ab. Sie 
seien dem aktuellen Stand des Gestaltungs-
plans abzubilden (inkl. ES Zuordnung). 

Dieser Plan ist nicht Bestandteil der Festset-
zung, sondern soll den Nachbarn eine grobe 
Übersicht der zu erwartenden Gebäudehöhen 
geben. Da der Plan keine Rechtswirkung entwi-
ckelt, wurde er auch nicht mehr aufwändig 
nachbearbeitet. Da das ARE dies aber verlangt, 
erfolgt die gewünschte Aktualisierung. 

Ergänzung «Situa-
tionsplan / Quer-
profile Sektor A» 
mit aktuellstem Si-
tuationsplan als 
Orientierungshilfe. 

 

 Den Punktbauten 2-4 im Sektor A ist in den 
Gestaltungsplanvorschriften nutzungskon-
form die ES II zuzuordnen. 

Da in den Punktbauten 2,3 und 4 des Sektors A 
nur Wohnnutzung zulässig ist, ist diese Fest-
stellung korrekt und umzusetzen. 

ES II für die Punkt-
bauten 2,3 und 4 
werden im «Gestal-
tungsplan» und in 
den Zonenvor-
schriften entspre-
chend festgelegt. 

 Zur Vermeidung von Unklarheiten ist auf 
dem Titelblatt und in der gesamten Vorlage 
der Begriff «Revidierte Zonenvorschriften» 

 Der Begriff wird er-
setzt. 
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 Antrag Beurteilung Gemeinderat Massnahme 

durch den Begriff «Gestaltungsplanvor-
schriften» ersetzt. 

 Der letzte Satz in Art.3 GPV ist zu streichen. In der Vorprüfung wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass eine automatische Anpassung ei-
nes Gestaltungsplans an veränderte Festlegun-
gen im regionalen Richtplan nicht zulässig sei. 
Der minimale Wohn- und Gewerbeanteil von 
25% hätte deshalb auch bei einer allfälligen An-
passung der regionalen Vorgaben Bestand. Die 
Änderung müsste dannzumal mit einer erneu-
ten Teilrevision nachgeführt werden. 

Anpassung der 
Gestaltungsplan-
vorschriften Art.3 
Abs. 1 und im Be-
richt nach Art. 47 
RPV 

 Es ist zu prüfen, ob aufgrund der jüngst er-
gangenen Bundesgerichtsentscheide zum 
«Bauen im Lärm» Ergänzungen und Anpas-
sungen erforderlich sind. Aussagen zur 
Lärmsanierung an der Quelle sind in jedem 
Fall im Bericht nach Art. 47 RPV aufzuneh-
men. 

Im Rahmen des Gestaltungsplanverfahrens 
wurde im Planungsbericht festgehalten, dass 
die Anforderungen der LSV eingehalten werden 
können, ohne dass Ausnahmebewilligungen in 
Anspruch genommen werden müssten. 

Als Folge letzter BG-Entscheide soll nun auch 
noch dargelegt werden, dass auch bereits Mas-
snahmen an der Lärmquelle vorgenommen 
oder geplant worden sind. Zudem ist im Bericht 
festzuhalten, dass vor Baueingabe mit der Stadt 
Kloten und dem Amt für Mobilität, der Kantons-
polizei und der Fachstelle Lärmschutz bespro-
chen werden muss, ob allenfalls weitere Mass-
nahmen an der Quelle getroffen werden sollen. 

Anpassungen im 
Bericht nach Art.  
47 RPV («Lärm-
schutz», S. 26). 
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